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Anlage 2 

zur Beschlussvorlage BV/0650/2018 „Hauptsatzung der Stadt Eberswalde“ 
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1. Abschnitt 

Stadt 
 

§ 1 

Stadtbezeichnung, Stadtgebiet 

 
(1) Die Stadt führt den Namen "Eberswalde" und 

besitzt die Rechtsstellung einer Großen kreis- 

           angehörigen Stadt gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 

BbgKVerf. 

 
(2) Das Stadtgebiet wird begrenzt durch die Gemar-

kungsgrenzen der in § 3 Absatz 1 aufgeführten 

Ortsteile gegenüber den Gemeinden Schorfheide, 

Britz, Chorin, Niederfinow, Hohenfinow, Melchow 

und Breydin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Abschnitt 

Stadt 

§ 1 

Stadtbezeichnung, Stadtgebiet, Ortsteile 

 

(1) Die Stadt führt den Namen "Eberswalde" und 

besitzt die Rechtsstellung einer Großen kreis-

angehörigen Stadt gemäß  § 1 Abs. 3 Satz 1 

BbgKVerf. 

 

(2) Das Stadtgebiet wird begrenzt durch die 

Gemarkungsgrenzen der in § 3 Absatz 1 

Absatz 3 aufgeführten Ortsteile gegenüber 

den Gemeinden Schorfheide, Britz, Chorin, 

Niederfinow, Hohenfinow, Melchow und 

Breydin. 

 
(1) (3) In der Stadt Eberswalde bestehen die  

           Ortsteile: 

 

1. Brandenburgisches Viertel 

2. Eberswalde 1 (Stadtmitte, Südend,  

                           Ostend, Leibnizviertel) 

3. Eberswalde 2 (Westend, Kupferhammer,  

                           Nordend)  

4. Finow 

5. Sommerfelde 

6. Spechthausen 

7. Tornow 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wegen des sachlichen Zusammenhan- 

  ges integriert aus § 3 der derzeit  

  gültigen Hauptsatzung 
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Der Ortsteil Brandenburgisches Viertel wird im Süden 

und im Osten durch die Gemarkungsgrenze Finow 

begrenzt, im Norden durch die ehemalige Bahn-

strecke „Eberswalde-Finowfurt“ bis zur Schnittstelle 

mit der östlichen Gemarkungsgrenze Finow und im 

Westen wird der Ortsteil begrenzt durch die Gerade, 

die inmitten der Straße „Zum Schwärzesee“ verläuft 

und südlich die Gemarkungsgrenze Finow und 

nördlich die ehemalige Bahnstrecke „Eberswalde-

Finowfurt“ schneidet. 
 

Der Ortsteil Eberswalde 1 wird im Süden und im 

Osten begrenzt durch die Gemarkungsgrenze 

Eberswalde, im Westen durch die Hauptbahnstrecke 

"Berlin-Stralsund" und im Norden durch die Bahn-

strecke Eberswalde-Bad Freienwalde. 

 

Der Ortsteil Eberswalde 2 wird im Norden, im Westen 

und im Osten durch die Gemarkungsgrenze Ebers-

walde begrenzt sowie im Süden durch die Grenze des 

Ortsteils Eberswalde 1. Weiterhin gehören zum Orts-

teil Eberswalde 2 die Bereiche der Gemarkung 

Sommerfelde, die nördlich des Finowkanals liegen. 

 

Der Ortsteil Finow wird im Süden, Westen, Norden 

und Osten durch die Gemarkungsgrenze Finow, im 

Südosten durch die Grenze des Ortsteils Branden-

burgisches Viertel begrenzt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Seite 6 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

§ 2 

Stadtwappen, Flagge, Dienstsiegel 
 

(1) Die Stadt führt ein Wappen, eine Flagge und  

            ein Dienstsiegel. 
 

(2) Das Stadtwappen zeigt in Silber eine belaubte 

bewurzelte grüne Eiche mit goldenen Früchten, in 

deren Krone ein goldbewehrter, mit goldenen 

Kleestängeln belegter roter Adler schwebt. Dem 

Stamm zugewandt steht jederseits ein schwarzer 

Wildschweineber mit goldenen Hauern und 

Rückenborsten. 
 

(3) Die Flagge der Stadt zeigt in Längsstreifen von 

oben die Farben schwarz, weiß und grün und im 

Mittelfeld das Stadtwappen. 
 

(4) Das Siegel führt das Wappen mit der Über- 

            schrift "Stadt Eberswalde, Landkreis Barnim". 

 
 

Der Ortsteil Sommerfelde wird im Süden, im Osten 

und im Westen umgrenzt durch die Gemarkungs-

grenze Sommerfelde. Im Norden bildet der Finow-

kanal die Grenze des Ortsteils. 

 

Der Ortsteil Spechthausen wird umgrenzt durch die 

Gemarkungsgrenze Spechthausen. 

Der Ortsteil Tornow wird umgrenzt durch die Gemar-

kungsgrenze Tornow. 
 

§ 2 

Stadtwappen, Flagge, Dienstsiegel 
 

(1) Die Stadt führt ein Wappen, eine Flagge und  

            ein Dienstsiegel. 
 

(2) Das Stadtwappen zeigt in Silber eine belaubte 

bewurzelte grüne Eiche mit goldenen Früch-

ten, in deren Krone ein goldbewehrter, mit 

goldenen Kleestängeln belegter roter Adler 

schwebt. Dem Stamm zugewandt steht 

jederseits ein schwarzer Wildschweineber mit 

goldenen Hauern und Rückenborsten. 

(3) Die Flagge der Stadt zeigt in Längsstreifen von 

oben die Farben schwarz, weiß und grün und 

im Mittelfeld das Stadtwappen. 

(4) Das Siegel führt das Wappen mit der Über-

schrift "Stadt Eberswalde, Landkreis Barnim". 
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§ 3 

Ortsteile 
 

(1) In der Stadt Eberswalde bestehen die Ortsteile: 
 

1. Brandenburgisches Viertel 

2. Eberswalde 1 

3. Eberswalde 2 

4. Finow 

5. Sommerfelde 

6. Spechthausen 

7. Tornow 
 

 

Der Ortsteil Brandenburgisches Viertel wird im Süden 

und im Osten durch die Gemarkungsgrenze Finow 

begrenzt, im Norden durch die ehemalige Bahnstrecke 

„Eberswalde-Finowfurt“ bis zur Schnittstelle mit der 

östlichen Gemarkungsgrenze Finow und im Westen wird 

der Ortsteil begrenzt durch die Gerade, die inmitten der 

Straße „Zum Schwärzesee“ verläuft und südlich die 

Gemarkungsgrenze Finow und nördlich die ehemalige 

Bahnstrecke „Eberswalde-Finowfurt“ schneidet. 
 

Der Ortsteil Eberswalde 1 wird im Süden und im Osten 

begrenzt durch die Gemarkungsgrenze Eberswalde, im 

Westen durch die Hauptbahnstrecke "Berlin-Stralsund" 

und im Norden durch die Bahnstrecke Eberswalde-Bad 

Freienwalde. 
 

Der Ortsteil Eberswalde 2 wird im Norden, im Westen 

und im Osten durch die Gemarkungsgrenze Eberswalde 

begrenzt sowie im Süden durch die Grenze des Ortsteils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- integriert in § 1 der überarbeiteten  

  Hauptsatzung 
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Eberswalde 1. Weiterhin gehören zum Ortsteil Eberswal-

de 2 die Bereiche der Gemarkung Sommerfelde, die 

nördlich des Finowkanals liegen. 
 

Der Ortsteil Finow wird im Süden, Westen, Norden und 

Osten durch die Gemarkungsgrenze Finow, im Südos-

ten durch die Grenze des Ortsteils Brandenburgisches 

Viertel begrenzt. 
 

Der Ortsteil Sommerfelde wird im Süden, im Osten und 

im Westen umgrenzt durch die Gemarkungsgrenze 

Sommerfelde. Im Norden bildet der Finowkanal die 

Grenze des Ortsteils. 
 

Der Ortsteil Spechthausen wird umgrenzt durch die 

Gemarkungsgrenze Spechthausen. 
 

Der Ortsteil Tornow wird umgrenzt durch die 

Gemarkungsgrenze Tornow. 
 

(2) Für die Ortsteile Sommerfelde, Tornow und 

Spechthausen wird jeweils ein Ortsbeirat gebil-

det. Die Wahlperiode des Ortsbeirats entspricht 

derjenigen der Stadtverordnetenversammlung.  

           Er besteht aus drei Mitgliedern, deren Wahl in 

einer Bürgerversammlung erfolgt. Die Bürger-

versammlung wird durch die Wahlleiterin/den 

Wahlleiter der Stadt Eberswalde einberufen.  
 

Wahlberechtigt sind die Bürgerinnen und Bürger, 

die nach den §§ 8 und 9 des Brandenburgischen 

Kommunalwahlgesetzes wahlberechtigt sind und 

in dem Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wählbar sind 
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alle wahlberechtigten Personen, die nach § 11 

des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 

wählbar sind und in dem Ortsteil ihren ständigen 

Wohnsitz haben. Gewählt wird geheim, soweit 

nicht vor der Wahl einstimmig eine offene 

Abstimmung beschlossen wird. 
 

Bei der Wahl des Ortsbeirats stehen den Teil-

nehmerinnen und den Teilnehmern der Bürger-

versammlung drei Stimmen zur Verfügung. Im 

ersten Wahlgang sind jene Kandidatinnen und 

Kandidaten gewählt, die die meisten Stimmen 

erhalten haben, sofern diese Stimmzahl zugleich 

mehr als 15 % der Stimmen der anwesenden 

Stimmberechtigten erreicht.  
 

Wird diese Zahl nicht erreicht, findet ein zweiter 

Wahlgang statt, bei dem die Vorgeschlagenen 

mit der höchsten Stimmenzahl gewählt sind. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mitte für die 

Dauer seiner Wahlperiode eine Ortsvorsteherin/ 

einen Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteherin/der 

Ortsvorsteher ist zugleich Vorsitzende bzw. 

Vorsitzender des Ortsbeirats. Der Ortsbeirat 

wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner 

Wahlperiode auch eine Stellvertreterin/einen 

Stellvertreter für die Vorsitzende/ den Vorsitzen-

den des Ortsbeirats. 
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(3) Die Ortsteile Brandenburgisches Viertel, Ebers-

walde 1, Eberswalde 2 und Finow sind Ortsteile 

ohne Ortsteilvertretungen nach Maßgabe des      

§ 45 Absatz 3 der Kommunalverfassung des 

Landes Brandenburg (BbgKVerf). 
 

(4) Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher kön-

nen gleichzeitig Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Eberswalde sein. 
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2. Abschnitt 

Stadtverordnetenversammlung 

 
§ 4 

Einberufung der Sitzungen 

 

(1) Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

wird von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzen-

den auf der Grundlage des von der Stadtver-

ordnetenversammlung beschlossenen Termin-

plans für das laufende Jahr und nach Maßgabe 

des Absatzes 2 einberufen. Das Nähere regelt 

die Geschäftsordnung. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung ist unver-

züglich zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies 

mindestens ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der 

Stadtverordneten oder die Bürgermeisterin/ der 

Bürgermeister verlangt. Dies gilt ebenfalls, wenn 

frühestens drei Monate nach der letzten Sitzung 

mindestens ein Zehntel der gesetzlichen Zahl der 

Stadtverordneten oder eine Fraktion unter Anga-

be des Beratungsgegenstandes es verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Abschnitt 

Stadtverordnetenversammlung 

 
§ 4  3 

Einberufung der Sitzungen 

 

(1) Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

wird von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzen-

den auf der Grundlage des von der Stadtver-

ordnetenversammlung beschlossenen Termin-

plans für das laufende Jahr und nach Maßga-

be des Absatzes 2 einberufen. Das Nähere 

regelt die Geschäftsordnung. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung ist un-

verzüglich zu einer Sitzung einzuberufen, 

wenn dies mindestens ein Fünftel der 

gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten 

oder die Bürgermeisterin/ der Bürgermeis-

ter verlangt. Dies gilt ebenfalls, wenn 

frühestens drei Monate nach der letzten 

Sitzung mindestens ein Zehntel der gesetz-

lichen Zahl der Stadtverordneten oder eine 

Fraktion unter Angabe des Beratungs-

gegenstandes es verlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Streichung infolge Wegfall des Absat- 

  zes 2 

 

 

- diese Regelung ist wortgleich mit der  

   Formulierung im § 34 Abs. 2 BbgKVerf,  

   daher entbehrlich 
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§ 5 

Öffentlichkeit der Sitzungen 
 

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der 

Stadtverordnetenversammlung werden spätes-

tens am vierten Tag vor der Sitzung gemäß § 29 

dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht. 
 

 

(2) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 

sind öffentlich. Zu den öffentlichen Sitzungen hat 

jedermann Zutritt, soweit es die Raumverhält-

nisse gestatten. 
 

(3) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn 

überwiegende Belange des öffentlichen Wohls 

oder berechtigte Interessen Einzelner es 

erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden 

Gruppen von Angelegenheiten der Fall: 
 

 1. Persönliche Angelegenheiten der Einwohne- 

               rinnen und Einwohner 

2. Abgabensachen einzelner Abgabenschuld- 

    nerinnen oder Abgabenschuldner 

 3. Angelegenheiten, die durch das Sozialge- 

               heimnis geschützt sind 

4. Personal- und Disziplinarangelegenheiten  

    einzelner Bediensteter 

 5. Grundstücksgeschäfte 

 6. Aushandlung von Verträgen mit Dritten,  

               Darlehens- und Bürgschaftsangelegenheiten  

  

 

§ 5 4 

Öffentlichkeit der Sitzungen 
 

(1)       Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der 

Stadtverordnetenversammlung werden spätes-

tens am vierten Tag vor der Sitzung gemäß     

§ 29 25 dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt 

gemacht. 
 

(2)       Die Sitzungen der Stadtverordnetenversamm-

lung sind öffentlich. Zu den öffentlichen Sitzun-

gen hat jedermann Zutritt, soweit es die Raum-

verhältnisse gestatten. 
 

(3)       Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn 

überwiegende Belange des öffentlichen Wohls 

oder berechtigte Interessen Einzelner es 

erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden 

Gruppen von Angelegenheiten der Fall: 
 

 1. Persönliche Angelegenheiten der Einwohne- 

               rinnen und Einwohner 

2. Abgabensachen einzelner Abgabenschuld- 

    nerinnen oder Abgabenschuldner 

 3. Angelegenheiten, die durch das Sozialge- 

               heimnis geschützt sind 

4. Personal- und Disziplinarangelegenheiten  

    einzelner Bediensteter 

 5. Grundstücksgeschäfte 

 6. Aushandlung von Verträgen mit Dritten,  

               Darlehens- und Bürgschaftsangelegenheiten 
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           7. Rechtsstreitigkeiten, an denen die Stadt  

               Eberswalde beteiligt ist. 

 

(4) Die Stadtverordnetenversammlung kann be-

schließen, dass auch andere als die in Absatz 3 

bezeichneten Angelegenheiten nach Maßgabe 

des § 36 Absatz 2 BbgKVerf in nicht öffentlicher 

Sitzung behandelt werden. 

 

(5) Über den Ausschluss oder den Antrag auf 

Wiederherstellung der Öffentlichkeit wird in nicht 

öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Der 

Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ist noch 

in der öffentlichen Sitzung zu begründen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7. Rechtsstreitigkeiten, an denen die Stadt  

              Eberswalde beteiligt ist 

 
(4) Die Stadtverordnetenversammlung kann be-

schließen, dass auch andere als die in Absatz 

3 bezeichneten Angelegenheiten nach Maßga-

be des § 36 Absatz 2 BbgKVerf in nicht öffent-

licher Sitzung behandelt werden. 

 

(5) Über den Ausschluss oder den Antrag auf 

Wiederherstellung der Öffentlichkeit wird in 

nicht öffentlicher Sitzung beraten und ent-

schieden. Der Antrag auf Ausschluss der 

Öffentlichkeit ist noch in der öffentlichen 

Sitzung zu begründen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- die Regelung des 1. Satzes ist wortgleich 

  mit der Formulierung im § 36 Abs. 2  

  Satz 3 BbgKVerf, daher entbehrlich 

 

- die Regelung im 2. Satz ist vom Gesetz- 

  geber nicht zwingend gefordert - selbst- 

  gegebenes OrtsR 
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§ 6 

Zuständigkeiten 
 

(1) Die Zuständigkeiten der Stadtverordnetenver- 

            sammlung ergeben sich aus § 28 BbgKVerf. 
 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet 

auf Vorschlag der Bürgermeisterin/des Bürger-

meisters über das Ergebnis des Bewerberaus-

wahlverfahrens bei der Begründung eines Beam-

tenverhältnisses ab Besoldungsgruppe A 13 des 

höheren Dienstes sowie über die Einstellung und 

Entlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern ab der Entgeltgruppe E 13 des Tarif-

vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Dies 

gilt entsprechend für die Entscheidung über die 

Beförderung ab Besoldungsgruppe A 13 des 

höheren Dienstes, die Verleihung eines Amtes 

einer Laufbahn des höheren Dienstes beim 

Wechsel der Laufbahngruppe sowie die nicht nur 

vorüber-gehende Übertragung einer anders 

bewerteten Tätigkeit an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ab der Entgeltgruppe E 13 TVöD. 
 

 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet 

über die in § 9 Abs. 1 dieser Hauptsatzung 

genannten Angelegenheiten, wenn die dort 

genannten Wertgrenzen überschritten werden. 

 
 
 

 

§ 6 5 

Zuständigkeiten 
 

(1) Die Zuständigkeiten der Stadtverordnetenver-

sammlung ergeben sich aus § 28 BbgKVerf. 
 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet 

auf Vorschlag der Bürgermeisterin/des Bürger-

meisters über das Ergebnis des Bewerberaus-

wahlverfahrens bei der Begründung eines 

Beamtenverhältnisses ab Besoldungsgruppe A 

13 des höheren Dienstes sowie über die Ein-

stellung und Entlassung von Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern ab der Entgeltgruppe 

E 13 des Tarifvertrags für den öffentlichen 

Dienst (TVöD). Dies gilt entsprechend für die 

Entscheidung über die Beförderung ab Besol-

dungsgruppe A 13 des höheren Dienstes, die 

Verleihung eines Amtes einer Laufbahn des 

höheren Dienstes beim Wechsel der Laufbahn-

gruppe sowie die nicht nur vorübergehende 

Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit 

an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 

der Entgeltgruppe E 13 TVöD. 
 
 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet 

über die in § 9 8 Abs. 1 dieser Hauptatzung 

genannten Angelegenheiten, wenn die dort 

genannten Wertgrenzen überschritten werden. 

 

 

 



  
Seite 15 

 
  

 

§ 7 

Vorsitzende/Vorsitzender 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer Mitte 

die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und drei Stellver-

treterinnen/Stellvertreter. 

 

 

 
 
 
 
 

 

§ 7 6 

Vorsitzende/Vorsitzender 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer 

Mitte die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und drei 

Stellvertreterinnen/Stellvertreter. 
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§ 8 

Stadtverordnete 

 

(1) Die Stadtverordneten haben an den Sitzungen 

der Stadtverordnetenversammlung und den 

Ausschüssen, denen sie angehören, teilzuneh-

men. Stadtverordnete, die ihrer Pflicht nicht nach-

kommen, verlieren gemäß § 1 Abs. 6 der Ent-

schädigungssatzung der Stadt Eberswalde ihren 

Anspruch auf Entschädigung. 

 

(2) Stadtverordnete, sachkundige Einwohnerinnen 

und sachkundige Einwohner teilen der Vorsitzen-

den/dem Vorsitzenden der Stadtverordneten-

versammlung innerhalb von einem Monat nach 

der konstituierenden Sitzung der Stadtverordne-

tenversammlung oder nach der Annahme des 

Mandats schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie 

andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten 

mit, soweit dies für die Ausübung des Mandats 

von Bedeutung sein kann. Anzugeben sind: 

 

1. der ausgeübte Beruf mit der Angabe des 

Arbeitgebers/Dienstherrn und der Art der 

Beschäftigung oder Tätigkeit. Bei mehreren 

ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt 

der Tätigkeit anzugeben. 

 

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichts-

rat oder einem gleichartigen Organ einer 

 
§ 8 7 

Stadtverordnete 

 

(1) Die Stadtverordneten haben an den Sitzungen 

der Stadtverordnetenversammlung und den 

Ausschüssen, denen sie angehören, teilzuneh-

men. Stadtverordnete, die ihrer Pflicht nicht 

nachkommen, verlieren gemäß § 1 Abs. 6 der 

Entschädigungssatzung der Stadt Eberswalde 

ihren Anspruch auf Entschädigung. 
 

 

 

(2) Stadtverordnete, sachkundige Einwohnerinnen 

und sachkundige Einwohner teilen der Vorsit-

zenden/dem Vorsitzenden der Stadtverord-

netenversammlung innerhalb von einem 

Monat  4 Wochen nach der konstituierenden 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

oder nach der Annahme des Mandats schrift-

lich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 

vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, 

soweit dies für die Ausübung des Mandats von 

Bedeutung sein kann. Anzugeben sind: 
 

           1.  der ausgeübte Beruf mit der Angabe des 

Arbeitgebers/ Dienstherrn  und der Art der 

Beschäftigung oder Tätigkeit. Bei mehreren 

ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt 

der Tätigkeit anzugeben. 

 

           2.   jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichts-

rat oder einem gleichartigen Organ einer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- präzisere Formulierung; entspricht dem 

  Mustervorschlag des Städte- und Ge- 

  meindebundes Brandenburg 
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juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeits-

schwerpunkt in der Stadt Eberswalde. 

 

(3) Jede Änderung ist der Vorsitzenden/dem Vorsit-

zenden der Stadtverordnetenversammlung 

innerhalb von einem Monat nach ihrem Eintritt 

schriftlich mitzuteilen. 

 

(4) Der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete 

oder ehrenamtliche Tätigkeiten werden im 

Amtsblatt der Stadt Eberswalde veröffentlicht.  

 

(5) Jede Stadtverordnete/jeder Stadtverordnete hat 

das Recht, Vorschläge einzubringen, Anträge und 

Anfragen zu stellen und sie zu begründen. 

 

 

(6) Jede Stadtverordnete und jeder Stadtverordnete 

kann von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 

im Rahmen ihrer/seiner Aufgabenerfüllung und 

der Zuständigkeit der Stadt Eberswalde Auskunft 

und Akteneinsicht verlangen. Das Verlangen auf 

Auskunft und Akteneinsicht soll unter Darlegung 

des konkreten Anlasses begründet werden. Die 

Akteneinsicht soll nach vorheriger Abstimmung 

im Bürgermeisterbereich, Sitzungsdienst, erfol-

gen. Die Auskunft und Akteneinsicht sind zu 

verweigern, wenn und soweit schutzwürdige 

Belange Betroffener oder Dritter oder ein dringen-

des öffentliches Interesse entgegenstehen. Die 

Verweigerung ist schriftlich zu begründen. Der 

juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeits-

schwerpunkt in der Stadt Eberswalde. 

 

(3) Jede Änderung ist der Vorsitzenden/dem 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-

lung innerhalb von einem Monat  4 Wochen 

nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen. 

 

(4) Der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete 

oder ehrenamtliche Tätigkeiten werden im 

Amtsblatt der Stadt Eberswalde veröffentlicht.  

 

(5) Jede Stadtverordnete/jeder Stadtverordnete 

hat das Recht, Vorschläge einzubringen, 

Anträge und Anfragen zu stellen und sie zu 

begründen. 

 

(6) Jede Stadtverordnete und jeder Stadtver-

ordnete kann von der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister im Rahmen ihrer/seiner  

Aufgabenerfüllung und der Zuständigkeit 

der Stadt Eberswalde Auskunft und Akten-

einsicht verlangen. Das Verlangen auf Aus-

kunft und Akteneinsicht soll unter Darle-

gung des konkreten Anlasses begründet 

werden. Die Akteneinsicht soll nach vorhe-

riger Abstimmung im Bürgermeisterbe-

reich, Sitzungsdienst, erfolgen.  Die Aus-

kunft und Akteneinsicht sind zu verwei-

gern, wenn und soweit schutzwürdige 

Belange Betroffener oder Dritter oder ein 

 
 
 
 
 

- präzisere Formulierung; entspricht dem 

Mustervorschlag des Städte- und Ge-

meindebundes Brandenburg 

 

 
 

 
 

- Regelung ist wortgleich mit § 30 Absatz 

3 Satz 1 der BbgKVerf 

 

 
 
 

- Regelung ist bis auf Satz 3 inhalts-

gleich mit § 29 Absatz 1 BbgKVerf 
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Auskunfts- und Akteneinsichtsanspruch besteht 

nicht für befangene Stadtverordnete. 

 

 

 

 

(7) Über den Bearbeitungsstand der Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung werden die Stadt-

verordneten regelmäßig durch die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister informiert. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dringendes öffentliches Interesse entge-

genstehen. Die Verweigerung ist schriftlich 

zu begründen. Der Auskunfts- und Akten-

einsichtsanspruch besteht nicht für befan-

gene Stadtverordnete. 

 

(7) (5) Über den Bearbeitungsstand der Beschlüsse 

der Stadtverordnetenversammlung werden die 

Stadtverordneten regelmäßig durch die Bür-

germeisterin/den Bürgermeister informiert. 
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§ 9 

Hauptausschuss 
 

(1) Der Hauptausschuss besteht aus Stadtverord- 

            neten und der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister. Die Stadtverordnetenversammlung legt 

in ihrer ersten Sitzung die Anzahl der Ausschuss-

sitze fest. Seine Zuständigkeit ist in § 50 

BbgKVerf festgelegt. Der Hauptausschuss ent-

scheidet weiterhin über folgende Angelegen-

heiten: 
 

1. Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Forderungen bei Beträgen in Höhe von 

über 50.000,- Euro bis einschließlich 

500.000,- Euro 
 

2. Abschluss, Änderung und Aufhebung von 

Dauerschuldverhältnissen und sonstigen 

schuldrechtlichen Verträgen mit finanziellen 

Auswirkungen für eine Vertragspartei in 

Höhe von über 50.000,- Euro bis ein-

schließlich 500.000,- Euro je Leistung und 

Kalenderjahr, sofern nachfolgend nichts 

anderes geregelt ist. Bei Mietverhältnissen 

ist als Bemessungsgrundlage die 

Jahreskaltmiete heranzuziehen. 

 

3. Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

gemäß VOL (Verdingungsordnung für 

Leistungen) mit einer Auftragssumme von 

über 50.000,- Euro bis einschließlich 

 

§ 9 8 

Hauptausschuss 
 

(1) Der Hauptausschuss besteht aus Stadtverord-

neten und der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister. Die Stadtverordnetenversammlung 

legt in ihrer ersten konstituierenden Sitzung 

die Anzahl der Ausschusssitze fest. Seine 

Zuständigkeit ist in § 50 BbgKVerf festgelegt. 

Der Hauptausschuss entscheidet weiterhin 

über folgende Angelegenheiten: 
 

            1.  Stundung, Niederschlagung und Erlass von  

                 Forderungen bei Beträgen in Höhe von  

                 über 50.000,- Euro bis einschließlich 

                 500.000,- Euro 
 

            2.  Abschluss, Änderung und Aufhebung von  

                 Dauerschuldverhältnissen und sonstigen  

                 schuldrechtlichen Verträgen mit finanziel- 

                 len Auswirkungen für eine Vertragspartei in  

                 Höhe von über 50.000,- Euro bis ein- 

                 schließlich 500.000,- Euro je Leistung und  

                 Kalenderjahr, sofern nachfolgend nichts  

                 anderes geregelt ist. Bei Mietverhältnissen  

                 ist als Bemessungsgrundlage die Jahres- 

                 kaltmiete heranzuziehen. 

 

            3. Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

                 gemäß VOL (Verdingungsordnung für  

                 Leistungen) mit einer Auftragssumme von  

                 über 50.000,-  Euro bis einschließlich  
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500.000,- Euro 

 

4. Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

gemäß VOB (Verdingungsordnung für 

Bauleistungen) einschließlich Baumaß-

nahmen an öffentlichen Straßen mit einer 

Auftragssumme von über 50.000,- Euro bis 

einschließlich 500.000,- Euro 
 

5. Abschluss, Änderung und Aufhebung von 

Verträgen  nach der HOAI (Honorarordnung 

für Architekten und Ingenieure) mit einer 

Auftragssumme von über 50.000,- Euro bis 

einschließlich 500.000,- Euro 

 

6. Abschluss, Änderung und Aufhebung von 

städtebaulichen Verträgen sowie Stellplatz-

ablöseverträgen mit finanziellen Auswir-

kungen für eine Vertragspartei in Höhe von 

über 50.000,- Euro bis einschließlich 

500.000,- Euro 

 

7. Eintragung und Löschung von Grundpfand-

rechten in Höhe von über 50.000,- Euro bis 

einschließlich 500.000,- Euro 

 

8. Baubeschlüsse für öffentliche Straßen mit 

voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe 

von über 50.000,- Euro bis einschließlich 

500.000,- Euro 
 

 

 

500.000,- Euro 

 

              4. Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

                  gemäß VOB (Verdingungsordnung für  

                  Bauleistungen)  einschließlich Baumaß- 

                  nahmen an öffentlichen Straßen mit einer  

                  Auftragssumme von über 50.000,-  Euro  

                  bis einschließlich 500.000,-  Euro 
 

              5. Abschluss, Änderung und Aufhebung von 

                  Verträgen nach der HOAI (Honorarord- 

                  nung für Architekten und Ingenieure) mit  

                  einer Auftragssumme von über 50.000,-   

                  Euro bis einschließlich  500.000,- Euro 

 

              6. Abschluss, Änderung und Aufhebung von  

                  städtebaulichen Verträgen sowie Stell- 

                  platzablöseverträgen mit finanziellen  

                  Auswirkungen für eine Vertragspartei in  

                  Höhe von über 50.000,- Euro bis ein- 

                  schließlich 500.000,- Euro 

                  

              7. Eintragung und Löschung von Grund- 

                  pfandrechten in Höhe von über 50.000,-  

                  Euro bis einschließlich 500.000,- Euro 

 

              8. Baubeschlüsse für öffentliche Straßen mit  

                  voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe  

                  von über 50.000,- Euro bis einschließlich  

                  500.000,- Euro 
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9. Grundstücksgeschäfte und Geschäfte über 

sonstige Vermögensgegenstände der Stadt 

mit einem Wert von über 50.000,- Euro bis 

einschließlich 500.000,- Euro. 
 

(2) Der Hauptausschuss stimmt die Arbeiten der 

Ausschüsse aufeinander ab und beschließt über 

diejenigen Angelegenheiten, die nicht der 

Beschlussfassung der Stadtverordnetenver-

sammlung bedürfen und die nicht der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister obliegen. Dem 

Hauptausschuss können durch Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung zusätzliche 

Aufgaben übertragen werden.  
 

(3) Die Mitglieder des Hauptausschusses wählen aus 

ihrer Mitte die Vorsitzende/den Vorsitzenden, 

sofern nicht die Stadtverordnetenversammlung in 

ihrer ersten Sitzung beschließt, dass die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister den Vorsitz des 

Hauptausschusses führt. Bei Verhinderung 

sowohl der Ausschussvorsitzenden/des Aus-

schussvorsitzenden als auch der Stellvertre-

terin/des Stellvertreters nimmt das jeweils an  

           Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz ein. 

 

 

(4) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 

öffentlich. § 5 der Hauptsatzung gilt entspre-

chend. 

 

 

              9. Grundstücksgeschäfte und Geschäfte über  

                  sonstige Vermögensgegenstände der  

                  Stadt mit einem Wert von über 50.000,-  

                  Euro bis einschließlich 500.000,- Euro. 
 

(2) Der Hauptausschuss stimmt die Arbeiten der 

Ausschüsse aufeinander ab und beschließt 

über diejenigen Angelegenheiten, die nicht der 

Beschlussfassung der Stadtverordnetenver-

sammlung bedürfen und die nicht der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister obliegen. Dem 

Hauptausschuss können durch Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung zusätzliche 

Aufgaben übertragen werden.  
 

(3) Die Mitglieder des Hauptausschusses wählen 

aus ihrer Mitte die Vorsitzende/den Vorsitzen-

den, sofern nicht die Stadtverordenetenver-

sammlung in ihrer ersten konstituierenden 

Sitzung beschließt, dass die Bürgermeiste- 

rin/der Bürgermeister den Vorsitz des Haupt-

ausschusses führt. Bei Verhinderung sowohl 

der Ausschussvorsitzenden/des Ausschuss- 

            vorsitzenden als auch der Stellvertreterin/des 

Stellvertreters nimmt das jeweils an Lebens-

jahren älteste Mitglied den Vorsitz ein. 

 

(4) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind 

öffentlich. § 5 4 der Hauptsatzung gilt entspre-

chend. 
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§ 10 

Ausschüsse 

 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet 

über die Bildung von zeitweiligen und ständigen 

Ausschüssen, deren Bezeichnung und die Anzahl 

der Sitze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 9 

Ausschüsse 

 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung ent-

scheidet über die Bildung von zeitweiligen 

und ständigen Ausschüssen, deren 

Bezeichnung und die Anzahl der Sitze. 

 

Neben dem Hauptausschuss werden aus 

der Mitte der Stadtverordnetenversamm-

lung folgende ständige beratende Aus-

schüsse gebildet: 

 

1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 

2. Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 

3. Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur  

    und Sport 

4. Rechnungsprüfungsausschuss 
 

(2)       Die Sitzverteilung in den Ausschüssen der 

Stadtverordnetenversammlung wird gemäß 

§ 43 Absatz 2 der Kommunalverfassung 

des Landes Brandenburg durch deklaratori-

schen Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung festgestellt. 
 

(3)       Im Übrigen gelten für das weitere Verfahren 

in den Ausschüssen die Regelungen der 

Kommunalverfassung des Landes Bran-

denburg. 
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(2) Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen ist, sind 

berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit aktivem 

Teilnahmerecht in den Ausschuss zu entsenden. 

 

 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann neben 

Stadtverordneten sachkundige Einwohnerinnen 

und sachkundige Einwohner zu beratenden Mit-

gliedern ihrer Ausschüsse berufen. Das Vor-

schlagsrecht für die sachkundigen Einwohnerin-

nen und sachkundigen Einwohner haben die 

Fraktionen. Die Zahl der sachkundigen Einwoh-

nerinnen und sachkundigen Einwohner entspricht 

der Zahl der stimmberechtigten Ausschussmit-

glieder. In den Ausschüssen, die für die Angele-

genheiten des Bauens, der Planung und der 

Umwelt sowie der Schulen und der Kindertages-

stätten zuständig sind, soll zusätzlich jeweils eine 

anerkannt schwerbehinderte Person als sach-

kundige Einwohnerin/ sachkundiger Einwohner 

vertreten sein, welche die Belange der Einwohne-

rinnen und Einwohner mit einer Behinderung 

einbringt. Dies gilt ebenso für die Ausschüsse, 

welche für die Angelegenheiten der Jugend, der 

Seniorinnen und Senioren, der Kultur, des Sports 

und für soziale Fragen zuständig sind. Das Vor-

schlagsrecht für diese zusätzlichen Ausschuss-

sitze soll in Abstimmung mit der Behinderten-

beauftragten/dem Behindertenbeauftragten 

ausgeübt werden. Die Verteilung der Ausschuss-

sitze für die sachkundigen Einwohnerinnen und 

(2) (4) Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen ist, sind 

berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit 

aktivem Teilnahmerecht in den Ausschuss zu 

entsenden. 

 

(3) (5) Die Stadtverordnetenversammlung kann  

            neben Stadtverordneten sachkundige Einwoh-

nerinnen und sachkundige Einwohner zu 

           beratenden Mitgliedern ihrer Ausschüsse 

berufen. Das Vorschlagsrecht für die sachkun-

digen Einwohnerinnen und sachkundigen 

Einwohner haben die Fraktionen. Die Zahl der 

sachkundigen Einwohnerinnen und sachkun-

digen Einwohner entspricht der Zahl der 

stimmberechtigten Ausschussmitglieder. Bei 

der Verteilung der Sitze für die sachkundi-

gen Einwohnerinnen und sachkundigen 

Einwohner ist das Hare-Niemeyer-Verfahren 

anzuwenden.  In den Ausschüssen, die für die 

Angelegenheiten des Bauens, der Planung 

und der Umwelt sowie der Schulen und der 

Kindertagesstätten zuständig sind, soll zusätz-

lich jeweils eine anerkannt schwerbehinderte 

Person als  sachkundige Einwohnerin/ sach-

kundiger Einwohner vertreten sein, welche die 

Belange der Einwohnerinnen und Einwohner 

mit einer Behinderung einbringt. Dies gilt eben-

so für die Ausschüsse, welche für die Angele-

genheiten der Jugend, der Seniorinnen und 

Senioren, der Kultur, des Sports und für sozia-

le Fragen zuständig sind. Das Vorschlagsrecht 
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sachkundigen Einwohner erfolgt nach dem Hare-

Niemeyer-Verfahren. Dies gilt nicht für die zusätz-

lichen Ausschusssitze. Jene sind im Einverneh-

men der Fraktionen zu besetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall 

 

Die Stadtverordneten, die sachkundigen Einwohnerinnen 

und die sachkundigen Einwohner haben Anspruch auf 

Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls. Sie 

erhalten darüber hinaus eine Aufwandsentschädigung. 

Das Nähere regelt die Entschädigungssatzung der Stadt 

Eberswalde. 

 

 
 
 
 
 

für diese zusätzlichen Ausschusssitze soll in 

Abstimmung mit der Behindertenbeauftrag-

ten/dem Behindertenbeauftragten ausgeübt 

werden. Die Verteilung der Ausschusssitze 

für die sachkundigen Einwohnerinnen und 

sachkundigen Einwohner erfolgt nach dem 

Hare-Niemeyer-Verfahren. Dies gilt nicht für 

die zusätzlichen Ausschusssitze. Jene sind 

im Einvernehmen der Fraktionen zu besetzen. 

 
 

§ 11 10 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall 

 

Die Stadtverordneten, die sachkundigen Einwohnerin-

nen und die sachkundigen Einwohner haben An-

spruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienst-

ausfalls. Sie erhalten darüber hinaus eine Aufwands-

entschädigung. Das Nähere regelt die Entschädi-     

gungssatzung der Stadt Eberswalde. 
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3. Abschnitt 

Wirtschaftliche Beteiligung 

 

§ 12 

Vertretung der Stadt in Unternehmen und Einrichtungen 

 
 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister vertritt die 

Stadt in der Gesellschafterversammlung oder in 

dem der Gesellschafterversammlung entspre-

chenden Organ eines Unternehmens mit eigener 

Rechtspersönlichkeit. Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister kann eine Beschäftigte oder einen 

Beschäftigten der Stadt mit der Wahrnehmung 

dieser Aufgabe betrauen. Soweit der Stadt 

weitere Sitze zustehen, erfolgt die Besetzung 

gemäß  § 40 beziehungsweise § 41 BbgKVerf. 

Die Stadtverordnetenversammlung kann den 

Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in diesem 

Organ Richtlinien und Weisungen erteilen. 

 

 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die von der Stadt 

bestellten Aufsichtsratsmitglieder. Die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister ist Mitglied des 

Aufsichtsrats. Zu weiteren Mitgliedern des Auf-

sichtsrats können neben Beschäftigten der Stadt 

auch sachkundige Dritte benannt werden. Die 

Mitglieder des Aufsichtsrats sollen über die zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 

 
3. Abschnitt 

Wirtschaftliche Beteiligung 

 

§ 12  

Vertretung der Stadt in Unternehmen und 

Einrichtungen 
 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

vertritt die Stadt in der Gesellschafterver-

sammlung oder in dem der Gesellschafter-

versammlung entsprechenden Organ eines 

Unternehmens mit eigener Rechtspersön-

lichkeit. Die Bürgermeisterin/der Bürger-

meister kann eine Beschäftigte oder einen 

Beschäftigten der Stadt mit der Wahrneh-

mung dieser Aufgabe betrauen. Soweit der 

Stadt weitere Sitze zustehen, erfolgt die 

Besetzung gemäß  § 40 beziehungsweise   

§ 41 BbgKVerf. Die Stadtverordnetenver-

sammlung kann den Vertreterinnen und 

Vertretern der Stadt in diesem Organ 

Richtlinien und Weisungen erteilen. 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die von der 

Stadt bestellten Aufsichtsratsmitglieder. 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist 

Mitglied des Aufsichtsrats. Zu weiteren 

Mitgliedern des Aufsichtsrats können 

neben Beschäftigten der Stadt auch sach-

kundige Dritte benannt werden. Die Mitglie-

der des Aufsichtsrats sollen über die zur 

 
- die Streichungen entsprechen über- 

  wiegend dem Wortlaut der BbgkVerf  

  und sind damit entbehrlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 26 

 
  

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

fachliche Eignung verfügen. 

 

(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrich-

tet die Stadtverordnetenversammlung frühzeitig 

über alle Angelegenheiten von besonderer 

Bedeutung. Der Hauptausschuss und die Stadt-

verordnetenversammlung können jederzeit von 

der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister diesbe-

züglich Auskunft verlangen. Die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister erstattet in der Stadtverord-

netenversammlung außerdem halbjährlich einen 

Bericht über die Situation der städtischen Betei-

ligungsgesellschaften. Die Unterrichtungspflicht 

und das Auskunftsrecht bestehen im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

(4) Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin 

oder Vertreter der Stadt in wirtschaftlichen 

Unternehmen sind an die Stadt abzuführen, 

soweit sie über das Maß einer angemessenen 

Aufwandsentschädigung hinausgehen. Die 

Aufwandsentschädigung ist angemessen, wenn 

sie im Kalenderjahr den in § 6 Absatz 2 der 

Verordnung über die Nebentätigkeit der Bundes-

beamten, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

(Bundesnebentätigkeitsverordnung) in der jeweils 

geltenden Fassung für Beamte in den Besol-

ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 

Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-

keiten und fachliche Eignung verfügen. 

 
(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

unterrichtet die Stadterordnetenversamm-

lung frühzeitig über alle Angelegenheiten 

von besonderer Bedeutung. Der Hauptaus-

schuss und die Stadtverordnetenversamm-

lung können jederzeit von der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister diesbezüglich 

Auskunft verlangen. Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister erstattet außerdem in der 

Stadtverordnetenversammlung halbjährlich 

jährlich einen Bericht über die Situation der 

städtischen Beteiligungsgesellschaften. Die 

Unterrichtungspflicht und das Auskunfts-

recht bestehen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. 

 

(4) Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertre-

terin oder Vertreter der Stadt in wirtschaft-

lichen Unternehmen sind an die Stadt abzu-

führen, soweit sie über das Maß einer ange-

messenen Aufwandsentschädigung hinaus-

gehen. Die Aufwandsentschädigung ist 

angemessen, wenn sie im Kalenderjahr den 

in § 6 Absatz 2 der Verordnung über die 

Nebentätigkeit der Bundes-beamten, 

Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

(Bundesnebentätigkeitsverordnung) in der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regelung wird im Abschnitt 3 § 11  

  Bürgermeisterin/Bürgermeister im  

  neuen Absatz 5 mit aufgenommen 

 

 

 

 

 

 

- der Absatz 4 wird in der Entschädi- 

  gungssatzung aufgenommen, weil § 97  

  Abs. 8 Satz 2 BbgKVerf beinhaltet, dass  

  diese Regelung entweder in der Haupt- 

  satzung oder in einer gesonderten  

  Satzung enthalten sein soll 
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dungsgruppen A 13 bis A 16 festgesetzten 

Bruttobetrag nicht übersteigt. Liegt die gezahlte 

Vergütung darüber, so sind Fahrtkosten und 

sonstige Werbungskosten, die nach Maßgabe 

des jeweiligen Einkommensteuerrechts berück-

sichtigungsfähig wären, vor der Ermittlung des 

Abführungsbetrages in Abzug zu bringen. Der 

nach dem Abzug der Werbungskosten den 

Bruttobetrag aus Satz 1 übersteigende Teil der 

Aufwandsentschädigung ist in voller Höhe an die 

Stadt abzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeweils geltenden Fassung für Beamte in 

den Besoldungsgruppen  A 13 bis A 16 

festgesetzten Bruttobetrag nicht übersteigt. 

Liegt die gezahlte Vergütung darüber, so 

sind Fahrtkosten und sonstige Werbungs-

kosten, die nach Maßgabe des jeweiligen 

Einkommenssteuerrechts berücksichti-

gungsfähig wären, vor der Ermittlung des 

Abführungsbetrages in Abzug zu bringen. 

Der nach dem Abzug der Werbungskosten 

den Bruttobetrag aus Satz 1 übersteigende 

Teil der Aufwandsentschädigung ist in 

voller Höhe an die Stadt abzuführen. 
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4. Abschnitt 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 
 

§ 13 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist 

Leiterin/Leiter der Stadtverwaltung, rechtliche 

Vertreterin/rechtlicher Vertreter und Repräsen-

tantin/Repräsentant der Stadt Eberswalde. Die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister regelt die 

Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtver-

waltung und die Geschäftsverteilung. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung ist Dienst-

vorgesetzte und oberste Dienstbehörde der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. Für die 

übrigen Beamtinnen und Beamten der Stadt ist 

die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die 

Dienstvorgesetzte/der Dienstvorgesetzte und 

oberste Dienstbehörde. 

 

(3) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ent-

scheidet bei den in § 9 Abs. 1 aufgezählten 

Angelegenheiten, sofern die dort genannten 

Wertgrenzen unterschritten werden (Geschäfte 

der laufen-den Verwaltung). Der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister obliegt darüber hinaus der 

Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 

Grundstücksgeschäften und Geschäften über 

sonstige Vermögensgegenstände (§ 28 Abs. 2 

 
4. 3. Abschnitt 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 
 

§ 13 11 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist 

Leiterin/Leiter der Stadtverwaltung, rechtliche 

Vertreterin/rechtlicher Vertreter und Reprä-

sentantin/Repräsentant der Stadt Eberswalde. 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister regelt 

die Aufbau- und Ablauforganisation der 

Stadtverwaltung und die Geschäftsverteilung. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung ist Dienst-

vorgesetzte und oberste Dienstbehörde der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. Für die 

übrigen Beamtinnen und Beamten der Stadt ist 

die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die 

Dienstvorgesetzte/der Dienstvorgesetzte und 

oberste Dienstbehörde. 

 

(3) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ent-

scheidet bei den in § 9 8 Abs. 1 aufgezählten 

Angelegenheiten, sofern die dort genannten 

Wertgrenzen unterschritten werden (Geschäfte 

der laufenden Verwaltung). Der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister obliegt darüber hinaus 

der Abschluss, die Änderung und die Aufhe-

bung von Grundstücksgeschäften und Ge-

schäften über sonstige Vermögensgegen-
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Ziffer 17 BbgKVerf) bis zu 50.000,- Euro, soweit 

die Zuständigkeit nach dieser Satzung nicht 

ausdrücklich einem anderen Organ übertragen 

ist. 

 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister trifft die 

beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entschei-

dungen für die Stadtbediensteten, soweit nicht 

die Stadtverordnetenversammlung nach § 6 Abs. 

2 dieser Hauptsatzung zuständig ist. Darüber 

hinaus ernennt die Bürgermeisterin/der Bürger-

meister die Beamtinnen und Beamten der Stadt 

und unterzeichnet die Ernennungsurkunden, die 

Arbeitsverträge und die sonstigen schriftlichen 

Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stände (§ 28 Abs. 2 Ziffer 17 BbgKVerf) bis zu 

50.000,- Euro, soweit die Zuständigkeit nach 

dieser Satzung nicht ausdrücklich einem ande-

ren Organ übertragen ist. 

 
(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister trifft die 

beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Ent-

scheidungen für die Stadtbediensteten, soweit 

nicht die Stadtverordnetenversammlung nach 

§ 6 5 Abs. 2 dieser Hauptsatzung zuständig ist. 

Darüber hinaus ernennt die Bürgermeisterin/ 

der Bürgermeister die Beamtinnen und Beam-

ten der Stadt und unterzeichnet die Ernen-

nungsurkunden, die Arbeitsverträge und die 

sonstigen schriftlichen Erklärungen zur Rege-

lung der Rechtsverhältnisse der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer. 

(5)       Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister erstat-

tet in der Stadtverordnetenversammlung 

außerdem halbjährlich jährlich einen Bericht 

über die Situation der städtischen Beteiligungs-

gesellschaften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- hier erfolgte nur eine neue Zuordnung  

  des Satzes - ursprünglich § 12 Absatz 3  

  der Hauptsatzung 
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§ 14 
 

Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf Vor-

schlag der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters aus dem 

Kreis der Bediensteten, denen die Leitung einer der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister unmittelbar unter-

stellten Organisationseinheit obliegt, eine allgemeine 

Stellvertreterin/einen allgemeinen Stellvertreter der 

Bürgermeisterin/des Bürger-meisters. Die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister kann weitere Stellvertreterinnen/ 

Stellvertreter aus dem Personenkreis nach Satz 1 

bestimmen. 

 
 

 

§ 15 

Prüfungswesen 

 

Die Stadt Eberswalde unterhält ein Rechnungsprüfungs-

amt. Dieses ist der Stadtverordnetenversammlung 

unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen 

Tätigkeit ihr unmittelbar unterstellt. Die Stadtverordne-

tenversammlung, der Hauptausschuss und die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister haben das Recht, dem 

Rechnungsprüfungsamt Aufträge zur Prüfung zu ertei-

len. Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der sachlichen 

Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und 

insoweit an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 14 12 
 

Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf Vor-

schlag der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters aus 

dem Kreis der Bediensteten, denen die Leitung einer 

der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister unmittelbar 

unterstellten Organisationseinheit obliegt, eine allge-

meine Stellvertreterin/einen allgemeinen Stellvertreter 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. Die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister kann weitere Stellvertre-

terinnen/Stellvertreter aus dem genannten Personen-

kreis nach Satz 1 bestimmen. 

 

§ 15 13 

Prüfungswesen 

 

Die Stadt Eberswalde unterhält ein Rechnungsprü-

fungsamt. Dieses ist der Stadtverordnetenversamm-

lung unmittelbar verantwortlich und in seiner sachli-

chen Tätigkeit ihr unmittelbar unterstellt. Die Stadtver-

ordnetenversammlung, der Hauptausschuss und die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister haben das Recht, 

dem Rechnungsprüfungsamt Aufträge zur Prüfung zu 

erteilen. Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der sach-

lichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig 

und insoweit an Weisungen nicht gebunden. 
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4. Abschnitt 
Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher/Ortsbeiräte 

§ 14 

Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher 

(3) (1) Die Ortsteile Brandenburgisches Viertel, 

Eberswalde 1, Eberswalde 2 und Finow sind 

Ortsteile ohne Ortsteilvertretungen nach Maß-

gabe des § 45 Absatz 3 der Kommunalver-

fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf). 

      (2) In den Ortsteilen Sommerfelde, Spechthau-

sen und Tornow werden die Ortsvorstehe-

rin/der Ortsvorsteher und ihr/sein Stellver-

treter/in aus der Mitte des Ortsbeirates 

gewählt. Die Ortsvorsteherin/der Ortsvor-

steher ist zugleich Vorsitzende bzw. Vor-

sitzender des Ortsbeirats. Die Amtszeit der 

Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers endet 

mit der Amtszeit des Ortsbeirates. 

(4) (3) Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 

können gleichzeitig Mitglied der Stadtverord-

netenversammlung der Stadt Eberswalde sein. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- es  erfolgte eine Neuzuordnung  

   - ursprünglich § 3 Absatz 3 der  

     Hauptsatzung 

 

 
 
- es erfolgte eine Neuzuordnung  

   - ursprünglich § 3 Absatz 2 der  

     Hauptsatzung 

 

 
 
 
 
 
 
 

- es erfolgte eine Neuzuordnung  

   - ursprünglich § 3 Absatz 4 der  

     Hauptsatzung 
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§ 15 

Ortsbeiräte 

(2) Für die Ortsteile Sommerfelde, Tornow und 

Spechthausen wird jeweils ein Ortsbeirat 

gebildet. Wahlberechtigt sind die Bürgerin-

nen und Bürger, die nach den §§ 8 und 9 

des Brandenburgischen Kommunalwahl-

gesetzes wahlberechtigt sind und in dem 

Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wählbar 

sind alle wahlberechtigten Personen, die 

nach  § 11 des Brandenburgischen Kommu-

nalwahlgesetzes wählbar sind und in dem 

Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz haben.  

Er besteht aus drei Mitgliedern, deren Wahl in 

einer öffentlichen Bürgerversammlung 

gemäß § 45 Absatz 2 BbgKVerf erfolgt.     

Die Bürgerversammlung wird durch die Wahl-

leiterin/den Wahlleiter der Stadt Eberswalde 

einberufen und geleitet. Die Wahlperiode des 

Ortsbeirats entspricht derjenigen der Stadtver-

ordnetenversammlung mit der Maßgabe, 

dass die Bürgerversammlung innerhalb von 

60 Tagen nach dem Tag der Wahl zur Stadt-

verordnetenversammlung durchzuführen 

ist. Die Amtszeit des bisherigen Ortsbei-

rates endet zum Zeitpunkt der Eröffnung 

der Bürgerversammlung.  
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Gewählt wird geheim, soweit nicht vor der 

Wahl einstimmig eine offene Abstimmung 

beschlossen wird. 

Die Einberufung der Bürgerversammlung 

erfolgt durch die Wahlleiterin/den Wahllei-

ter der Stadt Eberswalde durch Bekannt-

machung von Zeit, Ort und Tagesordnung 

im Amtsblatt für die Stadt Eberswalde. Die 

Bekanntmachung hat spätestens am 30. 

Tag vor der Bürgerversammlung zu erfol-

gen.         

            Wahlberechtigt sind alle Personen, die  

            gemäß § 86 des Brandenburgischen  

            Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG)  

            wahlberechtigt sind. 

            Wählbar sind alle Personen, die gemäß § 86  

            BbgKWahlG wählbar sind.   

            Die Wählerinnen/Wähler sowie jede Kandi- 

            datin/jeder Kandidat/, der/die sich zur Wahl  

            stellt, hat sich auf Verlangen der Wahllei- 

            terin/des Wahlleiters mittels eines amtli- 

            chen Lichtbilddokumentes auszuweisen. 

 

            Die Wahlleiterin/der Wahlleiter führt den  

            Vorsitz in der Bürgerversammlung, stellt  

            das Wahlergebnis fest und fertigt eine  

            Versammlungsniederschrift an. Sie/er kann  

            zur Unterstützung bei der Wahlvorberei- 

            tung und -durchführung Bedienstete der  

 
- hier erfolgte lediglich eine Neuformu- 

  lierung 

 
- Konkretisierung des Wahlverfahrens  

   - ursprünglich § 3 der Hauptsatzung 
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            Stadt Eberswalde als Hilfskräfte einsetzen.       

 

Jede in der Bürgerversammlung anwesen-

de wahlberechtigte Person kann Kandida-

tinnen/Kandidaten zur Wahl vorschlagen. 

Durch den/die Wahlleiter/in dürfen zur  

Wahl nur diejenigen Vorgeschlagenen 

zugelassen werden, die gemäß den Vor-

schriften des BbgKWahlG wählbar sind und 

die ihr/ihm gegenüber ihr Einverständnis 

zur Kandidatur erklärt haben. Jede/r zuge-

lassene Kandidat/in hat das Recht, in der 

Bürgerversammlung sich und ihr/sein 

Programm in angemessener Zeit vorzu-

stellen. 

            Bei der Wahl des Ortsbeirats stehen jeder  

            Wählerin/jedem Wähler den Teilnehme- 

            rinnen und den Teilnehmern der Bürger- 

            versammlung drei Stimmen zur Verfügung.  

            Sie/er kann einer Kandidatin/einem Kandi- 

            daten bis zu drei Stimmen geben oder  die  

            Stimmen auf verschiedene Kandidatinnen/  

            Kandidaten verteilen. Gewählt wird geheim.  

Im ersten Wahlgang sind jene Kandidatin-

nen und Kandidaten gewählt, die die meis-

ten Stimmen erhalten haben, sofern diese 

Stimmzahl zugleich mehr als 15 % der 

Stimmen der anwesenden Stimmberech-

tigten erreicht.  
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            Von einer geheimen Wahl kann abgesehen  

             werden , wenn dies durch die wahlberech- 

             tigten Teilnehmer/innen der Bürgerver- 

             sammlung einstimmig  beschlossen wird.  

             In diesem Fall ruft die Wahlleiterin/der  

             Wahlleiter jede Kandidatin/jeden Kandida- 

             ten einzeln auf und ermittelt, wie viele  

             Wähler/innen für diese/diesen stimmt.  

             Jede/r Wähler/in kann bei jedem Aufruf  

             eine Stimme abgeben. 

 

            Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf  

            sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit ent- 

            scheidet das Los. 

 

Wird diese Zahl nicht erreicht, findet ein 

zweiter Wahlgang statt, bei dem die Vorge-

schlagenen mit der höchsten Stimmenzahl 

gewählt sind. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet das Los. 

Die gewählten Kandidatinnen/Kandidaten 

haben gegenüber der Wahlleiterin/dem 

Wahlleiter zu erklären, ob sie die Wahl 

annehmen. 

            Nicht gewählte Kandidatinnen/Kandidaten  

            sind in der Reihenfolge der auf sie entfal- 

            lenden Stimmenzahlen Ersatzpersonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 36 

 
  

 

            Für den Verlust der Mitgliedschaft im Orts- 

            beirat gilt § 59 Absatz 1 BbgKWahlG ent- 

            sprechend.    

 

            Die Wahlleiterin/der Wahlleiter stellt den  

            Verlust der Mitgliedschaft im Ortsbeirat fest  

            und beruft hiernach die Ersatzperson mit  

            der höchsten Stimmenzahl. 

 

            Die Wahlleiterin/der Wahlleiter gibt das  

            Ergebnis der Ortsbeiratswahl, den Verlust  

            einer Mitgliedschaft und die Berufung  

            einer Ersatzperson im Amtsblatt für die  

            Stadt Eberswalde bekannt.   

 

            Hinsichtlich des Wahlprüfungsverfahrens  

            finden die §§ 55 bis 58 des BbgKWahlG  

            entsprechend Anwendung. 

 

Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mitte für die 

Dauer seiner Wahlperiode eine Ortsvorste-

herin/einen Ortsvorsteher. Die Ortsvorste-

herin/der Ortsvorsteher ist zugleich Vorsit-

zende bzw. Vorsitzender des Ortsbeirats.  

Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mitte für die 

Dauer seiner Wahlperiode auch eine Stell-

vertreterin/einen Stellvertreter für die Vor-

sitzende/den Vorsitzenden des Ortsbeirats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- diese Regelungen wurden in § 14  

  „Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher“  

  integriert 
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5. Abschnitt 

Spenden 
 

§ 16 

Annahme und Verwendung 

 

Für die Annahme und Verwendung von Sach- und 

Geldspenden gelten folgende Regelungen: 

 

Bei Spenden an die Stadt Eberswalde bis einschließlich 

2.500,- Euro pro Spenderin/Spender und Jahr entschei-

det die Bürgermeisterin/der Bürgermeister über die 

Annahme und Verwendung, bei Spenden über 2.500,- 

Euro bis einschließlich 5.000,- Euro ist ein Beschluss 

des Hauptausschusses herbeizuführen und bei Spenden 

über 5.000,- Euro entscheidet die Stadtverordnetenver-

sammlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- bezüglich § 16 Annahme und Verwen- 

  dung von Spenden erfolgte lediglich  

  eine Neustrukturierung  

   - neu mit gleichem Inhalt im 

     Abschnitt 7 § 24   
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6. Abschnitt 

Beiräte und Beauftragte 
                    

§ 17     

Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstel-

lungsbeauftragte ist auf Vorschlag der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters zu Beginn der 

Wahlperiode durch die Stadtverordnetenver-

sammlung zu benennen. 

 

 

 

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten/dem Gleichstel-

lungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu 

Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen 

auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, 

Stellung zu nehmen. Weicht ihre/seine Auffas-

sung von der der Bürgermeisterin/des Bürger-

meisters ab, hat sie/er das Recht, sich an die 

Stadtverordnetenversammlung und ihre Aus-

schüsse zu wenden. 

 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstel-

lungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem 

sie/er sich an die Vorsitzende/den Vorsitzenden 

der Stadtverordnetenversammlung oder des 

Ausschusses wendet und den abweichenden 

Standpunkt schriftlich darlegt. Die Vorsitzende/ 

 

6. 5. Abschnitt 

Beiräte und Beauftragte 
                    

§ 17 16   

Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter 

 

(1) Zur Vertretung der Interessen von Perso-

nen aller Geschlechter in der Stadt Ebers-

walde ist Die die Gleichstellungsbeauftrag-

te/der Gleichstellungsbeauftragte ist auf Vor-

schlag der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

zu Beginn der Wahlperiode durch die Stadtver-

ordnetenversammlung zu benennen. 

 

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten/dem Gleich-

stellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu 

geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau 

und Mann haben, Stellung zu nehmen. Weicht 

ihre/seine Auffassung von der der Bürgermeis-

terin/des Bürgermeisters ab, hat sie/er das 

Recht, sich an die Stadtverordnetenver-

sammlung und ihre Ausschüsse zu wenden. 

 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstel-

lungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, in-

dem sie/er sich an die Vorsitzende/den Vor-

sitzenden der Stadtverordnetenversammlung 

oder des Ausschusses wendet und den abwei-

chenden Standpunkt schriftlich darlegt. Die 

Vorsitzende/der Vorsitzende unterrichtet die 
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der Vorsitzende unterrichtet die Stadtverord-

netenversammlung oder den Ausschuss hierüber 

in geeigneter Weise und kann der Gleichstel-

lungsbeauftragten/dem Gleichstellungsbeauf-

tragten Gelegenheit bieten, den abweichenden 

Standpunkt in einer der nächsten Sitzungen 

persönlich vorzutragen. Daneben hat die 

Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstellungs-

beauftragte das Recht, sich im Rahmen ihrer/ 

seiner Zuständigkeit zu den Beratungsgegen-

ständen der jeweiligen öffentlichen Sitzung zu 

äußern, sobald ihr/ihm durch die Vorsitzende/den 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 

das Wort erteilt worden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stadtverordnetenversammlung oder den 

Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und 

kann der Gleichstellungsbeauftragten/dem 

Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 

bieten, den abweichenden Standpunkt in einer 

der nächsten Sitzungen persönlich vorzutra-

gen. Daneben hat die Gleichstellungsbeauf-

tragte/der Gleichstellungsbeauftragte das 

Recht, sich im Rahmen ihrer/seiner Zustän-

digkeit zu den Beratungsgegenständen der 

jeweiligen öffentlichen Sitzung zu äußern, 

sobald ihr/ihm durch die Vorsitzende/den 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-

lung das Wort erteilt worden ist. 

 

(4)       Im Übrigen gelten die §§ 22 Absatz 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8 und 23 Absatz 1 des Gesetzes zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern im 

öffentlichen Dienst im Land Brandenburg 

(Landesgleichstellungsgesetz - LGG) vom 

04. Juli 1994 in der aktuellen Fassung. 
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§ 18 

Behindertenbeauftragte/Behindertenbeauftragter 

 

Zur Vertretung der Interessen der Menschen mit einer 

Behinderung in der Stadt Eberswalde benennt die Stadt-

verordnetenversammlung auf Vorschlag der Bürgermeis-

terin/des Bürgermeisters zu Beginn der Wahlperiode 

eine Behindertenbeauftragte/einen Behindertenbeauf-

tragten. Der Beauftragten/dem Beauftragten ist Gelegen-

heit zu geben, gegenüber der Stadtverordnetenver-

sammlung zu Maßnahmen und Beschlüssen Stellung zu 

nehmen, die Auswirkungen auf ihren/seinen Aufgaben-

bereich haben. Weicht ihre/seine Auffassung von der der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters ab, hat sie/er das 

Recht, sich an die Stadtverordnetenversammlung und 

ihre Ausschüsse zu wenden.  § 17 Absatz 3 gilt ent-

sprechend. 

 

 

§ 18 17 

Behindertenbeauftragte/Behindertenbeauftragter 
 
 

Zur Vertretung der Interessen der Menschen mit einer 

Behinderung in der Stadt Eberswalde benennt die 

Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters zu Beginn der 

Wahlperiode eine Behindertenbeauftragte/ einen 

Behindertenbeauftragten. Der Beauftragten/dem 

Beauftragten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der 

Stadtverordnetenversammlung zu Maßnahmen und 

Beschlüssen Stellung zu nehmen, die Auswirkungen 

auf ihren/seinen Aufgabenbereich haben. Weicht 

ihre/seine Auffassung von der der Bürgermeisterin/ 

des Bürgermeisters ab, hat sie/er das Recht, sich an 

die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüs-

se zu wenden. § 17 16 Absatz 3 gilt entsprechend. 
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§ 19 

Seniorenbeirat 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der 

Interessen der Seniorinnen und Senioren in der 

Stadt einen Beirat ein.  

           Der Beirat führt die Bezeichnung "Seniorenbeirat 

der Stadt Eberswalde". Dem Beirat gehören 25 

Mitglieder an. 
 

(2) Mitglied des Seniorenbeirats können Personen 

sein, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und 

Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt Ebers-

walde sind. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die Mit-

glieder werden zu Beginn der Wahlperiode in 

geheimer Wahl durch die Stadtverordnetenver-

sammlung gewählt. Innerhalb einer Wahlperiode 

können nicht besetzte Beiratssitze von der Stadt-

verordnetenversammlung durch Wahl nachbe-

setzt werden. Jedes Mitglied der Stadtverord-

netenversammlung sowie der bis zur Neuwahl 

bestehende Seniorenbeirat ist berechtigt, Wahl-

vorschläge zu machen. Daneben können auch 

die Ortsvorsteherinnen/die Ortsvorsteher und die 

Ortsbeiräte Wahlvorschläge für solche Bewerbe-

rinnen und Bewerber machen, die den ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem 

von ihnen vertretenen Ortsteil haben. Die Bewer-

berinnen und Bewerber für einen Sitz im Senio-

renbeirat werden auf Stimmzetteln in alphabeti-

scher Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 

 
§ 19 18 

Seniorenbeirat 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung 

der Interessen der Seniorinnen und Senioren 

in der Stadt einen Beirat ein.  

           Der Beirat führt die Bezeichnung "Seniorenbei-

rat der Stadt Eberswalde". Dem Beirat gehören 

maximal 25 Mitglieder an. 
 

(2) Mitglied des Seniorenbeirats können Personen 

sein, die das 50. Lebensjahr vollendet haben 

und Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt 

Eberswalde sind. Sie sind ehrenamtlich tätig. 

Die Mitglieder werden zu Beginn der Wahlpe-

riode in geheimer Wahl durch Abstimmung 

von der die Stadtverordnetenversammlung 

gewählt benannt. Innerhalb einer Wahlperio-

de können nicht besetzte Beiratssitze von der 

Stadtverordnetenversammlung durch Wahl 

Abstimmung nachbesetzt nachbenannt 

werden. Jedes Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung sowie der bis zur Neuwahl 

Neubenennung bestehende Seniorenbeirat ist 

berechtigt, Wahlvorschläge Kandidatenvor-

schläge zu machen unterbreiten. Daneben 

können auch die Ortsvorsteherinnen/die 

Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte Wahlvor-

schläge Kandidatenvorschläge für solche 

Bewerberinnen und Bewerber machen, die den 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

 

- zur Klärung der Frage hinsichtlich der 

Teilnahme von Vertretern der Beiräte 

gemäß Hauptsatzung an nicht öffent-

lichen Sitzungen: 

 

Frage kann mit nein beantwortet wer-

den entsprechend den Ausführungen 

der Kommentierung zu § 36 der 

BbgKVerf im Potsdamer Kommentar, 

aus denen zu entnehmen ist, dass 

entsprechend dem Bericht der Landes-

regierung zur Evaluierung der Kommu-

nalverfassung für das Land Branden-

burg vom 06.12.2012 die Nichtöffent-

lichkeit einer Sitzung grundsätzlich nur 

gegeben ist, wenn im Sitzungssaal 

ausschließlich die Mitglieder des 

Gemeinderats, bei Ausschüssen die 

Ausschuss-mitglieder anwesend sind. 

Eine Ausnahme gelte lediglich für 

andere - dem Ausschuss nicht ange-

hörende - Mitglieder des Gemeinderats, 

denen ein generelles Zutrittsrecht 

zustehe. Eine unzulässige Schaffung 

von Öffentlichkeit liegt weiterhin dann 

nicht vor, wenn der Gemeinderat oder 

der Ausschuss anderen Personen 

Zutritt gewährt, wenn und soweit er 

diese zu seinem Willensbildungs-

prozess benötigt. Hier sei insbeson-
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Stadtverordnetenversammlung hat insgesamt fünf 

Stimmen, wobei einer Bewerberin/einem Bewer-

ber jeweils nur eine Stimme gegeben werden 

kann. Die Bewerberinnen und Bewerber mit den 

meisten Stimmen sind zum Mitglied des Senioren-

beirats gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt 

eine Stichwahl, sofern dies für die Besetzung des 

Beirats relevant ist. Bei erneuter Stimmengleich-

heit entscheidet das Los. Bei der Wahl sollen die 

Vorschläge von Organisationen besonders 

berücksichtigt werden, zu deren Aufgaben die 

Unterstützung und Vertretung von Seniorinnen 

und Senioren gehören.  

Die Vorschläge sind an die Vorsitzende/den 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 

zu richten. Sofern die Anzahl der Bewerberinnen 

und Bewerber die Anzahl der zu vergebenden 

Sitze nicht übersteigt, kann die Stadtverordneten-

versammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen 

Anzahl der Mitglieder beschließen, dass die 

Bewerberinnen und Bewerber durch Abstimmung 

im Block als Mitglieder des Seniorenbeirats 

benannt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufenthalt in dem von ihnen vertretenen 

Ortsteil haben. Die Bewerberinnen und 

Bewerber für einen Sitz im Seniorenbeirat 

werden auf Stimmzetteln in alphabetischer 

Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 

Stadtverordnetenversammlung hat insge-

samt fünf Stimmen, wobei einer Bewerbe-

rin/einem Bewerber jeweils nur eine Stimme 

gegeben werden kann. Die Bewerberinnen 

und Bewerber mit den meisten Stimmen 

sind zum Mitglied des Seniorenbeirats 

gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine 

Stichwahl, sofern dies für die Besetzung 

des Beirats relevant ist. Bei erneuter 

Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

            Bei der Wahl Benennung sollen die Vorschlä-

ge von Organisationen besonders berücksich-

tigt werden, zu deren Aufgaben die Unterstüt-

zung und Vertretung von Seniorinnen und 

Senioren gehören.  

Die Vorschläge sind an die Vorsitzende/den 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-

lung zu richten. Sofern die Anzahl der Bewer-

berinnen und Bewerber die Anzahl der zu 

vergebenden Sitze nicht übersteigt, kann die 

Stadtverordnetenversammlung mit der Mehr-

heit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder 

beschließen, dass die Bewerberinnen und 

Bewerber durch Abstimmung im Block als 

Mitglieder des Seniorenbeirats benannt werden. 

 

dere an die Zuziehung von Sachver-

ständigen oder Gemeindebediensteten 

zu Auskunftszwecken oder zur Proto-

kollführung zu denken. 

 

- Abänderung des Wahlverfahrens in ein 

Benennungsverfahren dient der Verein-

fachung und ist gemäß § 19 Absatz 2 

BbgKVerf zulässig, der besagt, dass in 

der Hauptsatzung zu regeln ist, ob ein 

Wahl- oder Benennungsverfahren 

vorzunehmen ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 43 

 
  

 

 

(3) Dem Seniorenbeirat ist Gelegenheit zu geben, zu 

Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen 

auf die Seniorinnen und Senioren der Stadt 

Eberswalde haben, gegenüber der Stadtverord-

netenversammlung und den Ausschüssen 

Stellung zu nehmen. Der Seniorenbeirat nimmt 

das Recht wahr, indem er sich an die Vorsitzen-

de/den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-

sammlung oder des Ausschusses wendet und 

seinen Standpunkt schriftlich darlegt. Die Vor-

sitzende/der Vorsitzende unterrichtet die Stadt-

verordnetenversammlung oder den Ausschuss 

hierüber in geeigneter Weise und kann dem 

Seniorenbeirat Gelegenheit bieten, den abwei-

chenden Standpunkt in einer der nächsten 

Sitzungen persönlich vorzutragen.  

Daneben hat die Vorsitzende/der Vorsitzende des 

Seniorenbeirats oder eine/ein von ihr/ihm be-

nannte Vertreterin /benannter Vertreter das 

Recht, sich im Rahmen der Zuständigkeit des 

Seniorenbeirats zu den Beratungsgegenständen 

der jeweiligen öffentlichen Sitzung zu äußern, 

sobald ihr/ihm durch die Vorsitzende/den Vorsit-

zenden der Stadtverordnetenversammlung oder 

des Ausschusses das Wort erteilt worden ist. Die 

Anhörung findet nicht statt, wenn der Senioren-

beirat rechtlich oder tatsächlich an der Wahrneh-

mung seiner Aufgaben gehindert ist. 

 

 
 

 

(3) Dem Seniorenbeirat ist Gelegenheit zu geben, 

zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswir-

kungen auf die Seniorinnen und Senioren der 

Stadt Eberswalde haben, gegenüber der Stadt-

verordnetenversammlung und den Ausschüs-

sen Stellung zu nehmen. Der Seniorenbeirat 

nimmt das Recht wahr, indem er sich an die 

Vorsitzende/den Vorsitzenden der Stadtver-

ordnetenversammlung oder des Ausschusses 

wendet und seinen Standpunkt schriftlich dar-

legt. Die Vorsitzende/der Vorsitzende unter-

richtet die Stadtverordnetenversammlung oder 

den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise 

und kann dem Seniorenbeirat Gelegenheit 

bieten, den abweichenden Standpunkt in einer 

der nächsten Sitzungen persönlich vorzutra-

gen.  

Daneben hat die Vorsitzende/der Vorsitzende 

des Seniorenbeirats oder eine/ein von ihr/ihm 

benannte Vertreterin /benannter Vertreter das 

Recht, sich im Rahmen der Zuständigkeit des 

Seniorenbeirats zu den Beratungsgegenstän-

den der jeweiligen öffentlichen Sitzung zu 

äußern, sobald ihr/ihm durch die Vorsitzende/ 

den Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-

sammlung oder des Ausschusses das Wort 

erteilt worden ist. Die Anhörung findet nicht 

statt, wenn der Seniorenbeirat rechtlich oder 

tatsächlich an der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben gehindert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 44 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte eine 

Vorsitzende/einen Vorsitzenden und für den Fall 

der Verhinderung drei stellvertretende Vorsitzen-

de. Die Vorsitzende/der Vorsitzende vertritt den 

Seniorenbeirat gegenüber den Organen der 

Stadt. Der Seniorenbeirat wird durch die Vorsit-

zende/den Vorsitzenden einberufen. Über die 

Ergebnisse der Sitzungen ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die von der Vorsitzenden/dem Vorsitzen-

den zu unterzeichnen ist. Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister kann die Einberufung des Senio-

renbeirats verlangen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Für das Verfahren im Seniorenbeirat trifft dieser  

            eine Regelung durch Geschäftsordnung.  

 

 

 

 

(4)       Der/die Vorsitzende des Seniorenbeirates 

informiert einmal jährlich im Rahmen des 

öffentlichen Teils der Stadtverordnetenver-

sammlung über die Arbeit des Senioren-

beirates. 
 

(4) (5) Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte eine 

Vorsitzende/einen Vorsitzenden und für den 

Fall der Verhinderung drei stellvertretende 

Vorsitzende. Die Vorsitzende/ der Vorsitzende 

vertritt den Seniorenbeirat gegenüber den 

Organen der Stadt. Der Seniorenbeirat wird 

durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden einbe-

rufen. Die Sitzungen des Seniorenbeirates 

tagen grundsätzlich öffentlich. Er kann für 

einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit 

ausschließen, wenn überwiegende Belange 

des öffentlichen Wohls oder berechtigte 

Interessen Einzelner es erfordern. Über die 

Ergebnisse der Sitzungen ist eine Niederschrift 

zu fertigen, die von der Vorsitzenden/dem Vor-

sitzenden zu unterzeichnen ist. Die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister kann die Einberu-

fung des Seniorenbeirats verlangen. 

 

(5) (6) Für das weitere Verfahren im Seniorenbeirat 

trifft dieser eine Regelung durch Geschäftsord-

nung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- aufgrund vermehrter Anfragen in der 

Vergangenheit, dient diese Formulie-

rung der Klarstellung 
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(6) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder die 

von ihr/ihm bestimmten Verwaltungsmitarbeiterin-

nen/Verwaltungsmitarbeiter und die Mitglieder der 

Stadtverordnetenversammlung haben im Senio-

renbeirat ein aktives Teilnahmerecht. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6) (7) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder 

die von ihr/ihm bestimmten Verwaltungsmitar-

beiterinnen/Verwaltungsmitarbeiter und die 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung  

haben im Seniorenbeirat ein aktives Teilnah-

merecht. 
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§ 20 

Kulturbeirat 

 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der 

Interessen der in der Kulturarbeit engagierten 

Einwohnerinnen und Einwohner einen Beirat ein. 

Der Beirat führt die Bezeichnung "Kulturbeirat der 

Stadt Eberswalde". Dem Beirat gehören 18 

Mitglieder an. 
 

(2) Mitglied des Kulturbeirats können Personen sein, 

die sich im Gebiet der Stadt Eberswalde zur 

Förderung der Kultur engagieren und Einwoh-

nerinnen oder Einwohner der Stadt Eberswalde 

sind. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder 

werden zu Beginn der Wahlperiode in geheimer 

Wahl durch die Stadtverordnetenversammlung 

gewählt. Innerhalb einer Wahlperiode können 

nicht besetzte Beiratssitze von der Stadtverord-

netenversammlung durch Wahl nachbesetzt 

werden. Jedes Mitglied der Stadtverordnetenver-

sammlung sowie der bis zur Neuwahl bestehende 

Kulturbeirat ist berechtigt, Wahlvorschläge zu 

machen. Daneben können auch die Ortsvorstehe-

rinnen/die Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte 

Wahlvorschläge für solche Bewerberinnen und 

Bewerber machen, die den ständigen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem von ihnen 

vertretenen Ortsteil haben. Die Bewerberinnen 

und Bewerber für einen Sitz im Kulturbeirat 

 

§ 20 19 

Kulturbeirat 

 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung 

der Interessen der in der Kulturarbeit engagier-

ten Einwohnerinnen und Einwohner einen 

Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung 

"Kulturbeirat der Stadt Eberswalde".  

            Dem Beirat gehören maximal 18 Mitglieder  

            an. 
 

(2) Mitglied des Kulturbeirats können Personen 

sein, die sich im Gebiet der Stadt Eberswalde 

zur Förderung der Kultur engagieren und Ein-

wohnerinnen oder Einwohner der Stadt Ebers-

walde sind. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die 

Mitglieder werden zu Beginn der Wahlperiode 

in geheimer Wahl durch Abstimmung von 

der die Stadtverordnetenversammlung ge-

wählt benannt. Innerhalb einer Wahlperiode 

können nicht besetzte Beiratssitze von der 

Stadtverordnetenversammlung durch Wahl 

Abstimmung nachbesetzt nachbenannt 

werden. Jedes Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung sowie der bis zur Neuwahl 

Neubenennung bestehende Kulturbeirat ist 

berechtigt, Wahlvorschläge Kandidatenvor-

schläge zu machen unterbreiten. Daneben 

können auch die Ortsvorsteherinnen/die Orts-

vorsteher und die Ortsbeiräte Wahlvorschlä-

ge Kandidatenvorschläge für solche Bewer-
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werden auf Stimmzetteln in alphabetischer 

Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 

Stadtverordnetenversammlung hat insgesamt fünf 

Stimmen, wobei einer Bewerberin/einem Bewer-

ber jeweils nur eine Stimme gegeben werden 

kann. Die Bewerberinnen/die Bewerber mit den 

meisten Stimmen sind zum Mitglied des Kultur-

beirats gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt 

eine Stichwahl, sofern dies für die Besetzung des 

Beirats relevant ist. Bei erneuter Stimmengleich-

heit entscheidet das Los. Sofern die Anzahl der 

Bewerberinnen/der Bewerber die Anzahl der zu 

vergebenden Sitze nicht übersteigt, kann die 

Stadtverordnetenversammlung mit der Mehrheit 

der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder beschlie-

ßen, dass die Bewerberinnen/die Bewerber durch 

Abstimmung im Block als Mitglieder des Kultur-

beirats benannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende  

           Anwendung. 

 

 

 

 

berinnen und Bewerber machen, die den stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

in dem von ihnen vertretenen Ortsteil haben. 

Die Bewerberinnen und Bewerber für einen 

Sitz im Kulturbeirat werden auf Stimmzet-

teln in alphabetischer Reihenfolge aufge-

listet. Jedes Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung hat insgesamt fünf Stimmen, 

wobei einer Bewerberin/einem Bewerber 

jeweils nur eine Stimme gegeben werden 

kann. Die Bewerberinnen/die Bewerber mit 

den meisten Stimmen sind zum Mitglied 

des Kulturbeirats gewählt. Bei Stimmen-

gleichheit erfolgt eine Stichwahl, sofern 

dies für die Besetzung des Beirats relevant 

ist. Bei erneuter Stimmengleichheit ent-

scheidet das Los. Sofern die Anzahl der 

Bewerberinnen/der Bewerber die Anzahl der 

zu vergebenden Sitze nicht übersteigt, kann 

die Stadtverordnetenversammlung mit der 

Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglie-

der beschließen, dass die Bewerberinnen/die 

Bewerber durch Abstimmung im Block als 

Mitglieder des Kulturbeirats benannt werden. 

 

(3) § 19 18 Absatz 3 bis 6 7 finden entsprechende  

           Anwendung. 
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§ 21 

Sanierungsbeirat 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der 

Interessen derjenigen Einwohnerinnen und Ein-

wohner, welche sich in der Sanierungsarbeit 

engagieren oder von der Sanierung betroffen sind 

und im Sanierungsgebiet der Stadt Eberswalde 

ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufent-

halt haben, einen Beirat ein. Der Beirat führt die 

Bezeichnung "Sanierungsbeirat der Stadt Ebers-

walde". Dem Beirat gehören 18 Mitglieder an. 
 

 

 

 

 

(2) Mitglied des Sanierungsbeirats können Personen 

sein, die sich bezogen auf das Sanierungsgebiet 

der Stadt Eberswalde in der Sanierungsarbeit 

engagieren und Einwohnerinnen oder Einwohner 

der Stadt Eberswalde sind. Sie sind ehrenamtlich 

tätig. Die Mitglieder werden zu Beginn der Wahl-

periode in geheimer Wahl durch die Stadtverord-

netenversammlung gewählt. Innerhalb einer 

Wahlperiode können nicht besetzte Beiratssitze 

von der Stadtverordnetenversammlung durch 

Wahl nachbesetzt werden. Jedes Mitglied der 

Stadtverordnetenversammlung sowie der bis zur 

Neuwahl bestehende Sanierungsbeirat ist berech-

tigt, Wahlvorschläge zu machen. Daneben kön-

nen auch die Ortsvorsteherinnen/ die Ortsvor-

steher und die Ortsbeiräte Wahlvorschläge für 

 

§ 21 

Sanierungsbeirat 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung 

der Interessen derjenigen Einwohnerinnen 

und Einwohner, welche sich in der Sanie-

rungsarbeit engagieren oder von der Sanie-

rung betroffen sind und im Sanierungsge-

biet der Stadt Eberswalde ihren Wohnsitz 

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

einen Beirat ein. Der Beirat führt die Be-

zeichnung "Sanierungsbeirat der Stadt 

Eberswalde". Dem Beirat gehören 18 Mit-

glieder an. 
 

(2) Mitglied des Sanierungsbeirats können 

Personen sein, die sich bezogen auf das 

Sanierungsgebiet der Stadt Eberswalde in 

der Sanierungsarbeit engagieren und Ein-

wohnerinnen oder Einwohner der Stadt 

Eberswalde sind. Sie sind ehrenamtlich 

tätig. Die Mitglieder werden zu Beginn der 

Wahlperiode in geheimer Wahl durch die 

Stadtverordnetenversammlung gewählt. 

Innerhalb einer Wahlperiode können nicht 

besetzte Beiratssitze von der Stadtverord-

netenversammlung durch Wahl nachbe-

setzt werden. Jedes Mitglied der Stadtver-

ordnetenversammlung sowie der bis zur 

Neuwahl bestehende Sanierungsbeirat ist 

berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 49 

 
  

solche Bewerberinnen und Bewerber machen, die 

den ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in dem von ihnen vertretenen Ortsteil 

haben. Die Die Bewerberinnen und Bewerber für 

einen Sitz im Sanierungsbeirat werden auf 

Stimmzetteln in alphabetischer Reihenfolge 

aufgelistet. Jedes Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung hat insgesamt fünf Stimmen, wobei 

einer Bewerberin/einem Bewerber jeweils nur 

eine Stimme gegeben werden kann. Die Bewer-

berinnen/die Bewerber mit den meisten Stimmen 

sind zum Mitglied des Sanierungsbeirats gewählt. 

Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl, 

sofern dies für die Besetzung des Beirats relevant 

ist. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet 

das Los. Sofern die Anzahl der Bewerberinnen/ 

der Bewerber die Anzahl der zu vergebenden 

Sitze nicht übersteigt, kann die Stadtverordneten-

versammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen 

Anzahl der Mitglieder beschließen, dass die 

Bewerberinnen/die Bewerber durch Abstimmung 

im Block als Mitglieder des Sanierungsbeirats 

benannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daneben können auch die Ortsvorstehe-

rinnen/ die Ortsvorsteher und die Ortsbei-

räte Wahlvorschläge für solche Bewerberin-

nen und Bewerber machen, die den ständi-

gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

halt in dem von ihnen vertretenen Ortsteil 

haben. Die Bewerberinnen und Bewerber 

für einen Sitz im Sanierungsbeirat werden 

auf Stimmzetteln in alphabetischer Reihen-

folge aufgelistet. Jedes Mitglied der Stadt-

verordnetenversammlung hat insgesamt 

fünf Stimmen, wobei einer Bewerberin/ 

einem Bewerber jeweils nur eine Stimme 

gegeben werden kann. Die Bewerberinnen/ 

die Bewerber mit den meisten Stimmen 

sind zum Mitglied des Sanierungsbeirats 

gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine 

Stichwahl, sofern dies für die Besetzung 

des Beirats relevant ist. Bei erneuter Stim-

mengleichheit entscheidet das Los. Sofern 

die Anzahl der Bewerberinnen/der Bewer-

ber die Anzahl der zu vergebenden Sitze 

nicht übersteigt, kann die Stadtverord-

netenversammlung mit der Mehrheit der 

gesetzlichen Anzahl der Mitglieder be-

schließen, dass die Bewerberinnen/die 

Bewerber durch Abstimmung im Block als 

Mitglieder des Sanierungsbeirats benannt 

werden. 
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(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende  

           Anwendung. 

 
§ 22 

Kinder- und Jugendparlament 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der 

Interessen der Kinder, der Jugendlichen und der 

jungen Erwachsenen einen Beirat ein. Der Beirat 

führt die Bezeichnung „Kinder- und Jugendparla-

ment der Stadt Eberswalde“. Dem Kinder- und Ju-

gendparlament gehören 18 Mitglieder an. 
 

(2) Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments 

können Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene sein, die im Zeitpunkt der Wahl das zwölfte 

Lebensjahr, jedoch noch nicht das siebenund-

zwanzigste Lebensjahr vollendet haben und 

Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt Ebers-

walde sind. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig 

und werden zu Beginn der Wahlperiode in gehei-

mer Wahl durch die Stadtverordnetenversamm-

lung gewählt. Innerhalb einer Wahlperiode 

können nicht besetzte Beiratssitze von der 

Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nach-

besetzt werden. Jedes Mitglied der Stadtverord-

netenversammlung sowie das bis zur Neuwahl 

bestehende Kinder- und Jugendparlament ist 

berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. Daneben 

können auch die Ortsvorsteherinnen/die Ortsvor-

steher und die Ortsbeiräte Wahlvorschläge für 

solche Bewerberinnen und Bewerber machen, die 

(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende  

           Anwendung. 

 
§ 22 

Kinder- und Jugendparlament 
 

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung 

der Interessen der Kinder, der Jugendli-

chen und der jungen Erwachsenen einen 

Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung 

„Kinder- und Jugendparlament der Stadt 

Eberswalde“. Dem Kinder- und Jugendpar-

lament gehören 18 Mitglieder an. 
 

(2) Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments 

können Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene sein, die im Zeitpunkt der Wahl 

das zwölfte Lebensjahr, jedoch noch nicht 

das siebenundzwanzigste Lebensjahr voll-

endet haben und Einwohnerinnen oder 

Einwohner der Stadt Eberswalde sind. Die 

Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und 

werden zu Beginn der Wahlperiode in 

geheimer Wahl durch die Stadtverordneten-

versammlung gewählt.  Innerhalb einer 

Wahlperiode können nicht besetzte Bei-

ratssitze von der Stadtverordnetenver-

sammlung durch Wahl nachbesetzt werden. 

Jedes Mitglied der Stadtverordnetenver-

sammlung sowie das bis zur Neuwahl 

bestehende Kinder- und Jugendparlament 

ist berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. 
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den ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in dem von ihnen vertretenen Ortsteil 

haben. Die Bewerberinnen und Bewerber für 

einen Sitz im Kinder- und Jugendparlament 

werden auf Stimmzetteln in alphabetischer 

Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der Stadt-

verordnetenversammlung hat insgesamt fünf 

Stimmen, wobei einer Bewerberin/ einem Bewer-

ber jeweils nur eine Stimme gegeben werden 

kann. Die Bewerberinnen/die Bewerber mit den 

meisten Stimmen sind zum Mitglied des Kinder- 

und Jugendparlaments gewählt. Bei Stimmen-

gleichheit erfolgt eine Stichwahl, sofern dies für 

die Besetzung des Beirats relevant ist. Bei erneu-

ter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Sofern die Anzahl der Bewerberinnen/der Bewer-

ber die Anzahl der zu vergebenden Sitze nicht 

übersteigt, kann die Stadtverordnetenversamm-

lung mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 

Mitglieder beschließen, dass die Bewerberinnen/ 

die Bewerber durch Abstimmung im Block als 

Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments 

benannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daneben können auch die Ortsvorsteherin-

nen/die Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte 

Wahlvorschläge für solche Bewerberinnen 

und Bewerber machen, die den ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 

dem von ihnen vertretenen Ortsteil haben. 

Die Bewerberinnen und Bewerber für einen 

Sitz im Kinder- und Jugendparlament wer-

den auf Stimmzetteln in alphabetischer 

Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 

Stadtverordnetenversammlung hat insge-

samt fünf Stimmen, wobei einer Bewerbe-

rin/ einem Bewerber jeweils nur eine Stim-

me gegeben werden kann. Die Bewerberin-

nen/ die Bewerber mit den meisten Stim-

men sind zum Mitglied des Kinder- und 

Jugendparlaments gewählt. Bei Stimmen-

gleichheit erfolgt eine Stichwahl, sofern 

dies für die Besetzung des Beirats relevant 

ist. Bei erneuter Stimmengleichheit ent-

scheidet das Los. Sofern die Anzahl der 

Bewerberinnen/der Bewerber die Anzahl 

der zu vergebenden Sitze nicht übersteigt, 

kann die Stadtverordnetenversammlung mit 

der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 

Mitglieder beschließen, dass die Bewerbe-

rinnen/die Bewerber durch Abstimmung im 

Block als Mitglieder des Kinder- und Ju-

gendparlaments benannt werden. 
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(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende  

           Anwendung. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende  

           Anwendung. 
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7. Abschnitt 

Einwohner- und Bürgerbeteiligung 

 

§ 23        

Einwohnerbeteiligung 

 

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (§ 15 

BbgKVerf) beteiligt die Stadt Eberswalde ihre 

Einwohnerinnen und Einwohner in wichtigen 

Angelegenheiten der Stadt durch die Einwohner-

fragestunde der Stadtverordnetenversammlung, 

durch Einwohnerversammlungen und den Bürger-

haushalt. Bei der Durchführung eines Bürgerent-

scheids findet keine Briefabstimmung statt.            

                                                     

 

 

 

(2) Unmittelbar geltende Vorschriften des Bundes- 

oder Landesrechts, die die förmliche Einwohner-

beteiligung regeln, bleiben unberührt. 

 

 

7. 6. Abschnitt 

Einwohner- und Bürgerbeteiligung 

 

§ 23 20        

Einwohnerbeteiligung 

 

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (§ 15 

BbgKVerf) beteiligt die Stadt Eberswalde ihre 

Einwohnerinnen und Einwohner in wichtigen 

Angelegenheiten der Stadt durch die Einwoh-

nerfragestunde der Stadtverordnetenver-

sammlung und ihre Ausschüsse, durch 

Einwohnerversammlungen und den Bürger-

haushalt. Näheres zum Bürgerhaushalt wird 

in einer gesonderten Satzung geregelt. Bei 

der Durchführung eines Bürgerentscheids 

findet keine Briefabstimmung statt.                                                    

 

(2) Unmittelbar geltende Vorschriften des 

Bundes- oder Landesrechts, die die förm-

liche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 

unberührt.             

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hier erfolgte lediglich eine Neuzuord-

ung des 2. Satzes des § 26 der derzeit 

gültigen Hauptsatzung 

 

 

- Sachlage bleibt, weil niederes Recht 

nicht höherrangigem Recht wider-

sprechen darf  
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§ 24 

Einwohnerfragestunde 
 

(1) In den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordne-

tenversammlung und der Ausschüsse sind alle 

Personen, die in der Stadt Eberswalde ihren 

ständigen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, berechtigt, Fragen zu den  

            Beratungsgegenständen dieser Sitzung oder zu 

anderen Angelegenheiten der Stadt an die Stadt-

verordneten-versammlung oder die Bürgermeis-

terin/den Bürgermeister zu richten sowie Vor-

schläge und Anregungen zu unterbreiten 

(Einwohnerfragestunde). 
 

(2) Die Einwohnerfragestunde wird in den öffentli-

chen Sitzungen der Stadtverordnetenversamm-

lung und der Ausschüsse als eigenständiger 

Tagesordnungspunkt durchgeführt. Die Dauer der 

Einwohnerfragestunde soll 60 Minuten nicht über-

schreiten. Jede/jeder Frageberechtigte darf in 

einer Einwohnerfragestunde zu nicht mehr als 

zwei Angelegenheiten Stellung nehmen oder 

Fragen stellen. Fragen, Anregungen und Vor-

schläge müssen kurz gefasst sein und sollen die 

Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. 
 

(3) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und 

Vorschlägen nimmt die Vorsitzende/der 

Vorsitzende, die Bürgermeisterin/der Bür-

germeister oder die Dezernentin/der Dezernent 

§ 24 21 

Einwohnerfragestunde 
 

(1) In den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordneten-

versammlung und der Ausschüsse sind alle Perso-

nen, die in der Stadt Eberswalde ihren ständigen 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

berechtigt, Fragen zu den Beratungsgegenständen 

dieser Sitzung oder zu anderen Angelegenheiten der 

Stadt an die Stadtverordnetenversammlung oder die 

Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu richten sowie 

Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten (Einwoh-

nerfragestunde). 
 

 

 

(2) Die Einwohnerfragestunde wird in den öffentlichen 

Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der 

Ausschüsse als eigenständiger Tagesordnungspunkt 

durchgeführt. Die Dauer der Einwohnerfragestunde 

soll 60 Minuten nicht überschreiten. Jede/jeder Frage-

berechtigte darf in einer Einwohnerfragestunde zu 

nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen 

oder Fragen stellen. Fragen, Anregungen und Vor-

schläge müssen kurz und sachlich gefasst sein und 

sollen die Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. 
 

 

(3) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlä-

gen nimmt die Vorsitzende/der Vorsitzende, die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister oder die Dezernentin/ 

der Dezernent oder die von der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister bestimmten Verwaltungsmitarbeite-

rinnen/ Verwaltungsmitarbeiter Stellung. Kann eine 
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oder die von der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister bestimmten Verwaltungsmitarbeiterin-

nen/Verwaltungsmitarbeiter Stellung. Kann eine 

Frage nicht sofort beantwortet werden, so erfolgt 

die Beantwortung innerhalb eines Monats schrift-

lich. Soweit eine abschließende Antwort in dieser 

Zeit nicht gegeben werden kann, wird eine Zwi-

schennachricht versandt. Die Antwort wird mit 

einer kurzen Sachverhaltsdarstellung in der 

nächsten Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung oder des Ausschusses sinngemäß 

wiedergegeben. Darüber hinaus können Stadtver-

ordnete zu den Fragen, Anregungen und Vor-

schlägen das Wort ergreifen, wenn sie namentlich 

angesprochen sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Frage nicht sofort beantwortet werden, so erfolgt die 

Beantwortung an den Fragestellenden innerhalb 

eines Monats  von 4 Wochen schriftlich. Soweit eine 

abschließende Antwort in dieser Zeit nicht gegeben 

werden kann, wird eine Zwischennachricht versandt.  

Die Antwort wird mit einer kurzen Sachverhalts-

darstellung in der nächsten Sitzung der Stadtver-

ordnetenversammlung oder des Ausschusses 

sinngemäß wiedergegeben.  

           Darüber hinaus können Stadtverordnete zu den 

Fragen, Anregungen und Vorschlägen das Wort 

ergreifen, wenn sie namentlich angesprochen sind. 
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§ 25 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Wichtige Angelegenheiten der Stadt Eberswalde 

sollen mit den betroffenen Einwohnerinnen und 

Einwohnern erörtert werden. Unabhängig hiervon 

finden mindestens einmal jährlich in den Ortstei-

len öffentliche Einwohnerversammlungen statt. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft die 

Einwohnerversammlung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 

2 dieser Satzung in Abstimmung mit der zustän-

digen Ortsvorsteherin/dem zuständigen Ortsvor-

steher ein.  

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder eine 

von ihr/ihm bestimmte vertretungsberechtigte 

Person leitet die Einwohnerversammlung. Die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister informiert die 

Stadtverordnetenversammlung über die Ergeb-

nisse der Einwohnerversammlungen. 

 

 

 

§ 25 22 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Wichtige Angelegenheiten der Stadt Eberswalde 

sollen mit den betroffenen Einwohnerinnen und 

Einwohnern erörtert werden. Unabhängig hiervon 

finden mindestens einmal jährlich in den Ortsteilen 

öffentliche Einwohnerversammlungen statt. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft die 

Einwohnerversammlung gemäß § 25 22 Abs. 1 Satz 2 

dieser Satzung in Abstimmung mit der zuständigen 

Ortsvorsteherin/dem zuständigen Ortsvorsteher ein.  

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder eine von 

ihr/ihm bestimmte vertretungsberechtigte Person leitet 

die Einwohnerversammlung. Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister informiert die Stadtverordnetenver-

sammlung über die Ergebnisse der Einwohnerver-

sammlungen. 
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§ 26 

Bürgerhaushalt 

 

Die Stadt Eberswalde beteiligt die Einwohnerinnen und 

Einwohner der Stadt Eberswalde im Rahmen eines 

Bürgerhaushalts an der öffentlichen Haushaltsdiskus-

sion. Das Nähere regelt eine gesonderte Satzung. 

 
 

§ 27 

Petitionsrecht 
 

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Ebers-

walde hat das Recht, sich in den Angelegenheiten der 

Stadt Eberwalde mit Vorschlägen, Hinweisen und Be-

schwerden einzeln oder gemeinschaftlich an die Stadt-

verordnetenversammlung oder die Bürgermeisterin/den 

Bürgermeister zu wenden. Die Einreicherinnen und Ein-

reicher sind innerhalb eines Monats durch diejenige/den-

jenigen, an die/den die Petition gerichtet ist, über die 

Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hinweisen oder 

Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, 

erhalten die Einreicherinnen und Einreicher einen 

Zwischenbescheid. Die Beantwortung von Petitionen, die 

sich an die Stadtverordnetenversammlung richten, erfolgt 

durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden. 

 
 
 
 
 

 
§ 26  

Bürgerhaushalt 
 

Die Stadt Eberswalde beteiligt die Einwohnerinnen und 

Einwohner der Stadt Eberswalde im Rahmen eines 

Bürgerhausalts an der öffentlichen Haushaltsdiskussion. 

Das Nähere regelt eine gesonderte Satzung. 

 
 
 

§ 27 23 

Petitionsrecht 
 

 

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Eberswalde 

hat das Recht, sich in den Angelegenheiten der Stadt Ebers-

walde mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln 

oder gemeinschaftlich an die Stadtverordnetenversammlung 

oder die Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu wenden. Die 

Einreicherinnen und Einreicher sind innerhalb eines Monats 

von 4 Wochen durch diejenige/denjenigen, an die/den die 

Petition gerichtet ist, über die Stellungnahme zu den Vor-

schlägen, Hinweisen oder Beschwerden zu unterrichten. Ist 

dies nicht möglich, erhalten die Einreicherinnen und Einrei-

cher einen Zwischenbescheid. Die Beantwortung von 

Petitionen, die sich an die Stadtverordnetenversammlung 

richten, erfolgt durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Satz 2 integriert in § 20 der 

überarbeiteten Hauptsatzung 
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5. 7. Abschnitt 

Spenden 

§ 16 24 

Annahme und Verwendung 

 

Für die Annahme und Verwendung von Sach- und 

Geldspenden gelten folgende Regelungen: 

 

Bei Spenden an die Stadt Eberswalde bis einschließlich 

2.500,- Euro pro Spenderin/Spender und Jahr entscheidet die 

Bürgermeisterin/der Bürger-meister über die Annahme und 

Verwendung, bei Spenden über 2.500,- Euro bis einschließ-

lich 5.000,- Euro ist ein Beschluss des Hauptausschusses 

herbeizuführen und bei Spenden über 5.000,- Euro entschei-

det die Stadtverordnetenversammlung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- hier erfolgte keine Neuformu- 

  lierung 

 

- aus § 16 wurde lediglich § 24 
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8. Abschnitt 

Öffentlichkeit 

§ 28 

Bekanntmachungen 
 

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch die Bürger- 

            meisterin/den Bürgermeister. 
 

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften 

bestehen, erfolgen öffentliche Bekanntmachun-

gen der Stadt Eberswalde, die durch Rechtsvor-

schrift vorgesehen sind, durch Veröffentlichung 

des vollen Wortlauts im Amtsblatt für die Stadt 

Eberswalde. Dies umfasst auch durch Rechtsvor-

schrift vorgeschriebene ortsübliche Bekannt-

machungen. 
 

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 

einer Satzung oder eines sonstigen Schriftstücks, 

so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser 

Teile in der Form des Absatzes 2 dadurch ersetzt 

werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-

rend der üblichen Sprechzeiten ausgelegt werden 

(Ersatzbekanntmachung).  

Die Ersatzbekanntmachung wird von der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister angeordnet. Die An-

ordnung muss die genauen Angaben über Ort 

und Dauer der Auslegung enthalten und ist, so-

weit es sich um eine Satzung handelt, zusammen 

mit dieser nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die 

Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage, sofern 

nicht in Einzelfällen aufgrund von Rechtsvorschrif-

 

8. Abschnitt 

Öffentlichkeit 

§ 28 25 

Bekanntmachungen 
 

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch die Bürgermeis-

terin/den Bürgermeister. 
 

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften beste-

hen, erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der 

Stadt Eberswalde, die durch Rechtsvorschrift vorge-

sehen sind, durch Veröffentlichung des vollen Wort-

lauts im Amtsblatt für die Stadt Eberswalde. Dies um-

fasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 

ortsübliche Bekanntmachungen. 
 

 

 

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 

einer Satzung oder eines sonstigen Schriftstücks, so 

kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in 

der Form des Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, 

dass sie zu jedermanns Einsicht während der üblichen 

Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntma-

chung).  

Die Ersatzbekanntmachung wird von der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister angeordnet. Die Anordnung 

muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der 

Auslegung enthalten und ist, soweit es sich um eine 

Satzung handelt, zusammen mit dieser nach Absatz 2 

zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 

14 Tage, sofern nicht in Einzelfällen aufgrund von 

Rechtsvorschriften eine abweichende Frist vorgese-
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ten eine abweichende Frist vorgesehen ist. 

Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig 

zu machen. 

 

(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und 

Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung und des Hauptausschusses spätes-

tens am vierten Tag vor der Sitzung in der wö-

chentlich erscheinenden Zeitung "Der Blitz", Aus-

gabe Eberswalde öffentlich bekannt gemacht. 

Daneben erfolgt für die Sitzungen der Stadtver-

ordnetenversammlung, des Hauptausschusses 

und der weiteren ständigen Ausschüsse die 

öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 

Tagesordnung durch Aushang in dem Bekannt-

machungskasten am Rathaus der Stadt Ebers-

walde, Breite Straße 41 bis 44, 16225 Ebers-

walde.  
 

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer orts-

rechtlichen Bestimmung nach Absatz 2 infolge 

höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer 

Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch 

Aushang in dem Bekanntmachungskasten am 

Rathaus der Stadt Eberswalde, Breite Straße 41 - 

44, 16225 Eberswalde zu veröffentlichen. Die 

öffentliche Bekanntmachung ist in der nach 

Absatz 2 vorgeschriebenen Form  zu wiederho-

len, sobald die Umstände dies zulassen. 
 

(6) Über die Beschlüsse der Stadtverordnetenver-

sammlung und des Hauptausschusses wird die 

hen ist. Beginn und Ende der Auslegung sind akten-

kundig zu machen. 

 

 

(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und 

Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung und des Hauptausschusses spätestens 

am vierten Tag vor der Sitzung in der wöchentlich 

erscheinenden Zeitung "Der Blitz", Ausgabe Ebers-

walde öffentlich bekannt gemacht. Daneben erfolgt für 

die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, des 

Hauptausschusses und der weiteren ständigen Aus-

schüsse die öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort 

und Tagesordnung durch Aushang in dem Bekannt-

machungskasten am Rathaus der Stadt Eberswalde, 

Breite Straße 41 bis 44, 16225 Eberswalde.  
 

 

 

 

 

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtli-

chen Bestimmung nach Absatz 2 infolge höherer 

Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 

nicht möglich, so ist diese durch Aushang in dem 

Bekanntmachungskasten am Rathaus der Stadt 

Eberswalde, Breite Straße 41 - 44, 16225 Eberswalde 

zu veröffentlichen. Die öffentliche Bekanntmachung ist 

in der nach Absatz 2 vorgeschriebenen Form  zu 

wiederholen, sobald die Umstände dies zulassen. 
 

 

 

(6) Über die Beschlüsse der Stadtverordnetenversamm-

lung und des Hauptausschusses wird die Öffentlich-
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Öffentlichkeit im Amtsblatt für die Stadt Ebers-

walde - Eberswalder Monatsblatt - informiert. 

 

(7) Ist eine Satzung unter Verletzung von landes-

rechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 

zustande gekommen, so ist diese Verletzung 

unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 

eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntma-

chung der Satzung gegenüber der Stadt Ebers-

walde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 

und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 

gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vor-

schriften über die Genehmigung verletzt worden 

sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von lan-

desrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften 

über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur 

dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der 

tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumut-

barer Weise verlässlich Kenntnis von dem Sat-

zungsinhalt verschaffen konnten. Dies gilt ent-

sprechend für den Flächennutzungsplan und für 

Verordnungen der Stadt Eberswalde (§ 3 Abs. 4 

und 6 BbgKVerf). 

keit im Amtsblatt für die Stadt Eberswalde - Ebers-

walder Monatsblatt - informiert. 
 

 

(7) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtli-

chen Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 

gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, 

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 

der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegen-

über der Stadt Eberswalde unter Bezeichnung der 

verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den 

Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt 

nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung 

verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verlet-

zung von landesrechtlichen Verfahrens- und Formvor-

schriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch 

nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der 

tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer 

Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt 

verschaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den 

Flächennutzungsplan und für Verordnungen der Stadt 

Eberswalde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf). 
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§ 29 

Unterrichtung der Einwohner/innen 

 

(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt 

Eberswalde hat das Recht Beschlussvorlagen der 

in öffentlichen Sitzungen zu behandelnden Ta-

gesordnungspunkte einzusehen. Die Unterlagen 

liegen jeweils zwei Tage vor Beginn der Sitzung 

zu den üblichen Dienstzeiten im Bürgermeister-

bereich, Sitzungsdienst, Rathaus der Stadt Ebers-

walde, Breite Straße 41 - 44, 16225 Eberswalde, 

zur Einsichtnahme aus. 

 

(2) Die Fraktionen sowie die Ortsbeiräte und Ortsvor-

steherinnen/ Ortsvorsteher sind berechtigt, zur 

Unterrichtung der Einwohne-rinnen und der Ein-

wohner der Stadt Eberswalde über ihre Tätigkeit 

in jeder Ausgabe der durch die Stadt Eberswalde 

herausgegebenen Zeitung „Eberswalder Monats-

blatt“ einen Beitrag zu veröffentlichen. Der Um-

fang des von den Fraktionen, den Ortsbeiräten 

und den Ortsvorsteherinnen/Ortsvorstehern zur 

Veröffentlichung vorgesehenen Beitrags darf bei 

einer Schriftgröße von 9 pt (Punktschriftgröße) 

nicht mehr als 1.400 Zeichen betragen.  

 

 
 
 
 
 

 
§ 29 26 

Unterrichtung der Einwohner/innen 

 

(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt 

Eberswalde hat das Recht Beschlussvorlagen der in 

öffentlichen Sitzungen zu behandelnden Tagesord-

nungspunkte einzusehen. Die Unterlagen liegen 

jeweils zwei Tage vor Beginn der Sitzung zu den 

üblichen Dienstzeiten im Bürgermeisterbereich, 

Sitzungsdienst, Rathaus der Stadt Eberswalde,  

Breite Straße 41 - 44, 16225 Eberswalde, zur 

Einsichtnahme aus. 

 

(2) Die Fraktionen sowie die Ortsbeiräte und Ortsvor-

steherinnen/ Ortsvorsteher sind berechtigt, zur Unter-

richtung der Einwohnerinnen und der Einwohner der 

Stadt Eberswalde über ihre Tätigkeit in jeder Ausgabe 

der durch die Stadt Eberswalde herausgegebenen 

Zeitung „Eberswalder Monatsblatt“ einen Beitrag zu 

veröffentlichen. Der Umfang des von den Fraktionen, 

den Ortsbeiräten und den Ortsvorsteherinnen/ Orts-

vorstehern zur Veröffentlichung vorgesehenen 

Beitrags darf bei einer Schriftgröße von 9 pt (Punkt-

schriftgröße) nicht mehr als 1.400 Zeichen betragen.  
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9. Abschnitt 

Inkrafttreten 

 

§ 30 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

 

9. Abschnitt 

Inkrafttreten 

 

§ 30 27 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-

machung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


